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SCHWEIZER EIDGENOSSENSCHAFT 
WAHLEN DER BUNDESVERSAMMLUNG 

22. Oktober 2023 
 

ODIHR Wahl-Expertenteam Abschlussbericht1 
 
 
I. ZUSAMMENFASSUNG 
 
Auf Einladung der Schweizer Behörden und im Einklang mit seinem Mandat entsandte das Büro für 
demokratische Institutionen und Menschenrechte der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE/ODIHR) ein Wahl-Expertenteam (EET) zu den Wahlen der 
Bundesversammlung, die am 22. Oktober 2023 stattfanden. Das ODIHR EET konzentrierte sich auf 
mehrere zentrale Aspekte des Wahlprozesses, darunter die Regulierung und Überwachung der Partei- 
und Wahlkampffinanzierung, den Versuchen von Internetwahlen und die Zugänglichkeit des 
Wahlprozesses für Menschen mit Behinderungen. Das ODIHR EET bewertete, inwieweit diese 
Aspekte während des Wahlprozesses den OSZE-Verpflichtungen, anderen internationalen 
Verpflichtungen und Standards für demokratische Wahlen sowie dem nationalen Recht entsprachen. 
 
Die Wahlen waren wettbewerbsfähig und gut organisiert, und die Wähler hatten die Möglichkeit eine 
fundierte Entscheidung treffen. Der rechtliche Rahmen auf Bundesebene bildet insgesamt eine solide 
Grundlage für die Durchführung demokratischer Wahlen. Während die neu eingeführte Regulierung 
der Parteifinanzierung und der Wahlkampffinanzierung die Transparenz erhöhte, erfordern einige 
Bereiche zusätzliche Aufmerksamkeit. Dazu gehören das Fehlens von Spenden- und Ausgabenlimits, 
Berichterstattungsanforderungen für Ausgaben und eine weitergehende Regulierung für Lobbying 
und Interessenkonflikte. m Allgemeinen umfasst das neu gestaltete Internetwahlsystem mehrere 
Verbesserungen hinsichtlich der Transparenz und Überprüfbarkeit des Wahlprozesses. Allerdings 
gibt es weiterhin bestimmte Bereiche, die einer näheren Betrachtung bedürfen. Dazu gehören 
insbesondere die Verwaltung des Systems, die Überwachung der Wahldurchführung und die 
Prüfverfahren, die optimoert werden könnten. Mehrere Maßnahmen verbesserten die Zugänglichkeit 
des Wahlprozesses für Menschen mit Behinderungen, jedoch entspricht die Gesetzgebung nicht 
vollständig den internationalen Verpflichtungen und Standards. Der Wahlprozess wurde effizient und 
in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen durchgeführt, obwohl es einige technische 
Mängel bei der Tabellierung und der Berichterstattung der zusammengefassten Ergebnisse auf 
zentraler Ebene gab. 
 
Das Bundesgesetz legt allgemeine Bedingungen und Mindeststandards für die Wahlen des 
Nationalrats (NR) fest, während die Kantone für die detaillierte Regulierung dieser Wahlen 
verantwortlich sind. Die Regulierung der Wahlen des Ständerats (SR) und die Gesamtverwaltung 
beider Wettbewerbe liegen ausschließlichen in der kantonalen Zuständigkeit. Der rechtliche Rahmen 
für Wahlen blieb seit 2019 weitgehend unverändert. Allerdings traten in 2022 Änderungen in Kraft, 
die Transparenzvorschriften für die Finanzierung von politischen Parteien und Wahlkämpfen 
einführte. Gleichzeitig wurden wichtige Änderungen, die Internetwahlversuche betreffen, in der 
Sekundärgesetzgebung eingeführt. Trotz dieser Reformen blieben einige frühere Empfehlungen der 
ODIHR unerfüllt. Dazu gehören unter Anderem Empfehlungen, die zusätzliche 
Sicherungsmaßnahmen für die Briefwahl, die kantonalen Unterschiede bei den Wahl- und 
Kandidatenberechtigungsrechten für die SR-Wahlen und die Rechte der Wahlbeobachter empfehlen. 
 
Die neuen Regelungen zur Wahlkampffinanzierung führten ein Verbot anonymer und ausländischer 
Spenden für die NR-Wahlen ein, Berichtspflichten für Parteien und Kampagnen mit Mitteln über 
CHF 50.000 (ca. EUR 50.980) und die Offenlegung der Identität von Spendern bei Spenden über 

 
1 Die englische Version dieses Berichts ist das einzige offizielle Dokument. Eine inoffizielle Übersetzung ist auf 

Deutsch und Französisch verfügbar. Alle bisherigen ODIHR-Wahlberichte finden Sie unter der Schweiz. 

http://www.osce.org/odihr/elections/switzerland
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CHF 15.000. Allerdings können Spender Geld über parteinahe Vereine und Stiftungen leiten und so 
die Offenlegung ihrer Identitäten vermeiden. Für die SR-Wahlen gelten die Offenlegungspflichten 
nur für gewählte Abgeordnete, und anonyme Spenden sind weiterhin erlaubt. Diese Maßnahmen 
stellen ein Mindestmaß an Transparenz sicher und bedeuten einen wichtigen Schritt in Richtung einer 
Rechenschaftspflicht der Parteien. Allerdings gibt es jedoch keine Grenzen für Spenden und 
Ausgaben und auch keine Berichtspflichten für die Ausgaben. Dies steht im Widerspruch zu den 
internationalen Standards. Die Möglichkeit unbegrenzter Spenden von Unternehmen, einschließlich 
staatseigener Unternehmen, könnte ihren direkten Einfluss auf politische Entscheidungen verstärken. 
Einige Gesprächspartner des ODIHR EET betonten die dringende Notwendigkeit zusätzlicher 
Regelungen, um Lobbying-Aktivitäten besser kontrollieren zu können und Interessenkonflikten bei 
gewählten Abgeordneten zu verhindern. 
 
Im Jahr 2022 wurden die Bundesvorschriften für Internetwahlen erheblich überarbeitet, um 
Überprüfbarkeit, Sicherheit, Qualitätskontrolle, Risikobewertung und -minderung zu verbessern. Ein 
neues Prüfverfahren ermöglicht eine umfassende Bewertung der Wahlsysteme und -operationen der 
Kantone. Für diese Wahlen wurden in drei Kantonen autorisierte Internetwahlversuche durchgeführt. 
Insgesamt wurden die Internet-Wahlpiloten professionell und transparent organisiert und genossen 
das Vertrauen der Öffentlichkeit. Mängel im Zusammenhang mit Internetwahlen betreffen die 
Wahlverwaltung, die Rolle der kantonalen Wahlvorstände, die Einbeziehung einiger externer 
Auftragnehmer in Schlüsselfunktionen und die Notwendigkeit von Bestimmungen für internationale 
und Bürger-Wahlbeobachtung. 
 
Die Bundesgesetzgebung bietet verschiedene Garantien, um die Teilnahme von Menschen mit 
Behinderungen am Wahlprozess zu unterstützen. Eine erhebliche Einschränkung besteht darin, dass 
Personen, denen die rechtliche Handlungsfähigkeit entzogen wurde, vom Wahlrecht ausgeschlossen 
sind. Darüber hinaus sind die bestehenden Wahlverfahren nicht ausreichend darauf ausgerichtet, ein 
unabhängiges Wählen für alle Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Dies bedeutet, dass 
viele Menschen mit Behinderungen nicht ohne Hilfe wählen können, was ihre Wahlfreiheit und 
Selbstbestimmung einschränkt. Die Rechte von Kandidaten werden durch das Fehlen finanzieller, 
assistiver oder technologischer Unterstützung für Kandidaten mit Behinderungen beeinträchtigt. Auf 
der positiven Seite ist zu vermerken, dass die Menge an zugänglichen Informationen in den Medien 
kontinuierlich zunimmt. Die Bundeskanzlei hat eine Broschüre über die Wahlverfahren erstellt und 
unterhält eine Informationswebsite in leicht verständlicher Sprache. Diese Maßnahmen sind Schritte 
in die richtige Richtung, aber die Bereitstellung politischer Informationen und die Wählerbildung in 
einfacher und Gebärdensprache bleiben unzureichend. Wahlkampfveranstaltungen waren oft nicht 
vollständig zugänglich für Wähler mit Behinderungen. Die Veranstaltungsorte waren nicht immer 
barrierefrei, und Gebärdensprachdolmetscher wurden nur in Einzelfällen bereitgestellt. 
 
Das ODIHR EET führte gemäß der festgelegten Methodik keine systematische Wahlbeobachtung am 
Wahltag durch. Stattdessen beschränkte sich das Expertenteam darauf, nur eine begrenzte Anzahl an 
Wahllokalen am Wahltag zu besuchen. Die Bundeskanzlei ist verantwortlich dafür, dass die 
Bundesstandards eingehalten werden. Die Briefwahl ist gut etabliert und wurde von mehr als 90 
Prozent der Wählerschaft genutzt. Drei Tage nach dem Wahltag gab das Bundesamt für Statistik eine 
Fehlkalkulation der zusammengefassten Ergebnisse aufgrund trivialer Fehler bei der Dateneingabe 
aus drei Kantonen bekannt. Infolgedessen wurde der gemeldete Gesamtanteil einiger Parteien erhöht, 
was jedoch die zunächst festgelegte Sitzverteilung nicht beeinflusste. Solche Fehler verdeutlichen die 
Notwendigkeit umfassender Tests und Überprüfungen vor der Veröffentlichung der Ergebnisse. 
 
Dieser Bericht bietet eine Reihe von Empfehlungen, um die Bemühungen zu unterstützen, die Wahlen 
in der Schweizerischen Eidgenossenschaft weiter in Einklang mit den OSZE-Verpflichtungen und 
anderen internationalen Verpflichtungen und Standards für demokratische Wahlen zu bringen. Die 
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Empfehlungen konzentrieren sich auf die Einführung von Spenden- und Ausgabenobergrenzen, 
Offenlegungspflichten für Ausgaben, Offenlegung von Spenden staatseigener Unternehmen, 
Regelungen zur Wahlkampffinanzierung für die Ständeratswahlen, die Konsolidierung der 
Parteikonten auf verschiedenen Ebenen und aller Spenden aus einer einzigen Quelle, die 
Ermöglichung der internationalen und Bürgerbeobachtung einschließlich der Internetwahlen, die 
Verpflichtung, dass kantonale Wahlleiter direkt für alle kritischen Wahlfunktionen der Internetwahl 
verantwortlich sind, die Änderung der Gesetzgebung im Einklang mit dem Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen und die Ermöglichung, dass Wähler mit Behinderungen 
unabhängig wahlbezogene Informationen erhalten und ihnen zugängliche Wählerbildungsmaterialien 
bereitgestellt werden. Das ODIHR steht bereit, die Behörden bei der weiteren Verbesserung des 
Wahlprozesses zu unterstützen und die Umsetzung der in diesem sowie in früheren Berichten 
enthaltenen Empfehlungen zu begleiten. 
 
 
II. EINLEITUNG UND DANKSAGUNGEN 
 
Auf Einladung der Schweizer Behörden und basierend auf der Empfehlung einer 
Bedarfsbewertungsmission (NAM), die vom 11. bis 13. Juli 2023 durchgeführt wurde, entsandte das 
OSZE-Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) ein Wahl-Expertenteam 
(EET), um die Wahlen zur Bundesversammlung am 22. Oktober zu beobachten. Das ODIHR EET 
bestand aus drei Experten, die aus drei OSZE-Teilnehmerstaaten kamen. 
 
Das ODIHR EET legte seinen Bewertungsschwerpunkt auf die Regulierung und Praxis im Hinblick 
auf die Finanzierung politischer Parteien und Wahlkampagnen, die Zugänglichkeit des 
Wahlprozesses für Menschen mit Behinderungen sowie den Einsatz von Informations- und 
Kommunikationstechnologie bei den Wahlen, insbesondere im Bereich der Internet-Wahl. Der 
Bericht ist daher in seinem Umfang begrenzt und bietet keine Bewertung des gesamten 
Wahlprozesses. Spezifische Prüfbereiche wurden auf die Einhaltung der OSZE-Verpflichtungen, 
anderer internationaler Verpflichtungen und Standards für demokratische Wahlen sowie der 
nationalen Gesetzgebung hin überprüft. In Übereinstimmung mit der Methodik der ODIHR führte 
das EET keine umfassende und systematische Beobachtung der Wahlverfahren am Wahltag selbst 
durch. Dieser Abschlussbericht sollte daher im Zusammenhang mit dem ODIHR-NAM-Bericht von 
2023 und früheren ODIHR-Berichten gelesen werden, die zusätzliche Details zu den Wahlprozessen 
in der Schweizerischen Eidgenossenschaft liefern. 
 
Das ODIHR EET möchte dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten, der 
Bundeskanzlei, den kantonalen Kanzleien, anderen Bundes- und kantonalen Behörden, politischen 
Parteien, der Zivilgesellschaft und anderen Gesprächspartnern für ihre Zusammenarbeit und 
Unterstützung danken. 
 
 
III. HINTERGRUND UND POLITISCHER KONTEXT 
 
Die Schweiz ist ein Bundesstaat mit einem parlamentarischen Regierungssystem. Ihr dreistufiges 
politisches System umfasst Bundesbehörden, 26 Kantone und 2.136 Gemeinden. Die Kantone 
besitzen erhebliche Autonomie, jeder mit seiner eigenen Verfassung, seinem eigenen Rechtssystem, 
seiner eigenen Legislative, seiner eigenen Kanzlei und seiner eigenen Justiz. Die Institutionen 
spiegeln eine komplexe föderale Struktur wider, die kantonale Autorität, sprachliche Vielfalt und eine 
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lange Tradition der direkten Demokratie durch regelmäßig abgehaltene Referenden und 
Volksinitiativen einbezieht.2 
 
Die gesetzgebende Gewalt auf der Bundesebene liegt bei der Bundesversammlung, die aus dem 
Nationalrat (NR) und dem Ständerat (SR) besteht. Beide Kammern werden für eine Amtszeit von 
vier Jahren gewählt. Der NR, mit seinen 200 Abgeordneten, repräsentiert die gesamte Schweizer 
Wählerschaft, während der SR, bestehend aus 46 Mitgliedern, die Interessen der Kantone vertritt. 
Trotz ihres unterschiedlichen Repräsentationsfokus besitzen beide Kammern gleichberechtigte 
gesetzgeberische Befugnisse. Nach den Wahlen im Oktober 2019 waren elf politische Parteien in der 
Bundesversammlung vertreten, die zusammen sechs Fraktionen bildeten.3   
Die Exekutivgewalt liegt bei dem siebenköpfigen Bundesrat, der von der Bundesversammlung 
gewählt wird. Als langjährige Praxis sind die vier Parteien mit der größten Vertretung im Parlament 
proportional zu ihrer parlamentarischen Stärke im Bundesrat vertreten. Dadurch bleibt das politische 
Gleichgewicht im Bundesrat stabil.4 
 
Während sowohl im scheidenden als auch im neu gewählten Bundesrat drei Frauen unter den sieben 
Mitgliedern waren, bleibt die Frauenrepräsentation in öffentlichen Ämtern gering. Im scheidenden 
Nationalrat gab es 81 Frauen (41 Prozent), was einen Anstieg im Vergleich zu 64 (32 Prozent) im 
Jahr 2015 darstellt. Im Ständerat waren es 13 Frauen (29 Prozent), und somit machten sie ein Drittel 
der Mitglieder der kantonalen Parlamente aus.5 Nach diesen Wahlen beträgt die Anzahl der 
weiblichen Abgeordneten 77 im Nationalrat, was einen leichten Rückgang darstellt, und 16 im 
Ständerat (ein leichter Anstieg). In seinem Rundschreiben zu diesen Wahlen rief der Bundesrat die 
kantonalen Behörden dazu auf, die Aufmerksamkeit der Wähler und Parteien auf die Erhöhung der 
Frauenbeteiligung an den Wahlen zu lenken.6 
 
 

 
2  Alle von der Bundesversammlung genehmigten Verfassungsänderungen und die Schweizer Mitgliedschaft in 

internationalen Organisationen unterliegen obligatorischen Referenden. Separat dazu werden Volksinitiativen, die 
es den Bürgern ermöglichen, Änderungen der Bundesverfassung vorzuschlagen, abgehalten, wenn der Organisator 
innerhalb von 18 Monaten mindestens 100.000 Unterschriften sammelt. Bundesgesetze können fakultativen 
Referenden unterzogen werden, wenn innerhalb von 100 Tagen nach Verabschiedung des Gesetzes mindestens 
50.000 Unterschriften gesammelt werden. Schweizer Wähler stimmen bis zu viermal im Jahr über Referenden und 
Volksinitiativen ab. 

3  Die Parteien und ihre Vertretung im scheidenden NR und SR waren: Schweizerische Volkspartei (mit 53 bzw. 7 
Sitzen), Sozialdemokratische Partei (39 bzw. 6 Sitze), FDP. Die Liberalen (29 bzw. 12 Sitze), 
Christlichdemokratische Volkspartei (25 bzw. 14 Sitze) und Grüne Partei (28 bzw. 5 Sitze). Darüber hinaus sind 
im NR folgende Parteien vertreten: Grünliberale Partei (16 Sitze), Bürgerlich-Demokratische Partei (3 Sitze), 
Evangelische Volkspartei (3 Sitze) und Eidgenössisch-Demokratische Union, Ensemble à Gauche, Partei der 
Arbeit der Schweiz und Lega dei Ticinesi (je 1 Sitz). Ein SR-Mitglied war fraktionslos. Am 1. Januar 2021 
fusionierten die Christlichdemokratische Volkspartei und die Bürgerlich-Demokratische Partei zur Partei Die 
Mitte. 

4  Sowohl der scheidende als auch der neu gewählte Bundesrat bestehen aus jeweils zwei Mitgliedern der 
Schweizerischen Volkspartei, der Sozialdemokratischen Partei und der FDP. Die Liberalen sowie einem Mitglied 
der Partei Die Mitte. 

5  Von den drei Personen mit Behinderungen, die ins Parlament gewählt wurden, sind alle drei Männer. Siehe den 
Überblick des Bundesamts für Statistik über die Vertretung von Frauen in den nationalen und kantonalen 
Parlamenten. 

6  Siehe dazu Kapitel 3 des Rundschreibens des Bundesrates vom 19. Oktober 2022 an die kantonalen Regierungen 
zu den Wahlen zum Nationalrat. Siehe dazu auch die 2021 vereinbarten Schlussfolgerungen er 65. Sitzung der 
UN-Wirtschafts- und Sozialratskommission zur Lage der Frau, die die Mitgliedstaaten auffordert, „die Umsetzung 
von Maßnahmen und Mechanismen, einschließlich geeigneter Mechanismen zur Fortschrittsverfolgung, zu 
fördern, um das Ziel eines 50/50-Geschlechtergleichgewichts auf allen Ebenen gewählter Positionen zu 
erreichen.“. 

https://www.swissstats.bfs.admin.ch/collection/ch.admin.bfs.swissstat.en.issue20000252000/article/issue20000252000-21
https://www.swissstats.bfs.admin.ch/collection/ch.admin.bfs.swissstat.en.issue20000252000/article/issue20000252000-21
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2547/de
https://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?OpenAgent&DS=E/CN.6/2021/L.3&Lang=E
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IV. RECHTSRAHMEN UND WAHLSYSTEM  
 
Die Wahlen der Bundesversammlung wurden hauptsächlich durch die Bundesverfassung von 1999 
(zuletzt geändert 2022), dem Bundesgesetz über die politischen Rechte von 1976 (BPR, zuletzt 
geändert 2022) und der Bundesverordnung über die politischen Rechte von 1978 (VPR, zuletzt 
geändert 2022) sowie durch die entsprechende Gesetzgebung auf kantonaler Ebene geregelt. Für die 
Wahlen des Nationalrats legt das Bundesgesetz allgemeine Bedingungen fest. Dazu gehören auch die 
Wahlrechte, die Kandidatenlisten und die Mandatsverteilung, während die Kantone für die 
Ausarbeitung und Umsetzung detaillierter Vorschriften verantwortlich sind. Die Kantone haben die 
ausschließliche Zuständigkeit für die Regelung der Ständeratswahlen und die gesamte Verwaltung 
des Wahlprozesses. Das Auslandschweizer-Gesetz von 2014 enthält Maßnahmen zur Unterstützung 
der Stimmabgabe von den im Ausland lebenden Schweizer Bürgern. Die Schweiz ist Vertragspartei 
wichtiger internationaler und regionaler Instrumente im Zusammenhang mit demokratischen 
Wahlen.7 
 
Die Änderungen des Wahlgesetzes von 2022 regeln erstmals die Parteien- und 
Wahlkampffinanzierung auf Bundesebene. Darüber hinaus wurden bedeutende Änderungen in der 
Sekundärgesetzgebung eingeführt, die speziell die Durchführung von Internetwahlversuchen 
betreffen (siehe Internetwahl). Abgesehen von diesen Änderungen blieb der rechtliche Rahmen für 
Wahlen weitgehend unverändert. 
 
Insgesamt bietet der rechtliche Rahmen für Wahlen eine solide Grundlage für die Durchführung 
demokratischer Wahlen zur Bundesversammlung. Die jüngsten Änderungen griffen einige frühere 
Empfehlungen des ODIHR auf, darunter auch die Verbesserung der Transparenz im Hinblick auf die 
Wahlkampffinanzierung und die Verantwortlichkeit im Rahmen der Internetwahl. Eine Reihe 
früherer ODIHR-Empfehlungen muss jedoch noch umgesetzt werden, darunter die Überprüfung der 
kantonalen Unterschiede bei den Wahlrechten für die Ständeratswahlen, die Einführung von 
Sicherungsmaßnahmen für die Briefwahl und die Regulierung der Rechte von Wahlbeobachtern. 
 
Die 200 Sitze des Nationalrats werden den Kantonen proportional zu ihrer Wohnbevölkerung 
zugeteilt.8 Jeder der 26 Kantone ist ein einzelner Wahlkreis, der zwischen 1 und 36 Abgeordnete 
wählt. Die Wahlen werden nach einem proportionalen System durchgeführt, außer in den Kantonen, 
die nur ein Mitglied stellen, wo ein Mehrheitswahlsystem verwendet wird. Bei den Proporzwahlen 
für den Nationalrat wählen die Wähler aus Kandidatenlisten, die von politischen Parteien oder 
Bürgergruppen vorgeschlagen werden. Die Wähler können für eine unveränderte Liste stimmen oder 
sie modifizieren, indem sie ihre Stimme für einen bereits auf der Liste stehenden Kandidaten 
verstärken, Kandidaten auf der gewählten Liste streichen oder Kandidaten anderer Listen hinzufügen. 
Die Wähler können auch eigene Listen zusammenstellen, die aus Kandidaten verschiedener Listen 
innerhalb des Kantons bestehen. 
 
Die meisten Kantone wählen nur eine geringe Anzahl an Mandaten, was zu einer höheren natürlichen 
Schwelle führt, um Sitze zu gewinnen. Dies könnte dazu führen, dass viele Stimmen ohne 

 
7  Einschließlich des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (IPBPR) von 1966, der Konvention 

zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) von 1979, der Internationalen Konvention 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung (ICERD) von 1965, der Konvention gegen Korruption 
(UNCAC) von 2003, der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD) von 2006 und 
der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950. Die Schweiz hat das Fakultativprotokoll zum IPBPR von 
1996, das Fakultativprotokoll zur CRPD von 2006 und die Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen von 1990 nicht ratifiziert. 

8  Seit den Nationalratswahlen 2019 hat der Kanton Zürich einen Sitz hinzugewonnen, während Basel-Stadt einen 
Sitz verloren hat. Siehe dazu die Verordnung des Bundesrates vom September 2021 über die Sitzverteilung. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2021/533/fr


Schweizer Eidgenossenschaft  Seite: 6 
Wahlen der Bundesversammlung  
22. Oktober 2023 
ODIHR Wahl-Expertenteam Abschlussbericht 

 

Repräsentation bleiben und größeren Parteien einen Vorteil verschaffen. Um diesem Problem zu 
begegnen, sieht das Gesetz die Möglichkeit vor, dass verschiedene Parteien Listenverbindungen für 
die anfängliche Verteilung der Mandate eingehen, wodurch ihre Chancen auf Mandatsgewinne 
steigen. Einzelne Parteien haben die Praxis, innerhalb jedes Kantons mehrere Kandidatenlisten 
(Unterlisten) aufzustellen, um ihre Chancen auf Mandatsgewinne zu erhöhen.9 Für diese Wahlen 
stellte der Bundesrat klar, dass verschiedene Parteien keine Unterlistenverbindungen miteinander 
eingehen dürfen, aber diese Änderung wurde nicht gesetzlich eingeführt.10 
 
Die Wahlen zum Ständerat werden nach Mehrheitswahlsystemen durchgeführt, mit Ausnahme der 
Kantone Jura und Neuenburg, die das Verhältniswahlrecht verwenden. Zwanzig Kantone wählen 
jeweils zwei Mitglieder und sechs Kantone wählen jeweils ein Mitglied. Der erste Wahlgang fand 
zusammen mit den Nationalratswahlen statt, und gegebenenfalls, fand ein zweiter Wahlgang im 
November an von den Kantonen festgelegten Terminen statt.11 
 
 
V. PARTEIEN- UND WAHLKAMPFFINANZIERUNG 
 
A. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN  
 
Im Jahr 2022 führten gesetzliche Änderungen des BPR erstmals eine bundesweite Regulierung der 
Parteien- und Wahlkampffinanzierung ein, die durch einen Erlass des Bundesrates weiter ergänzt 
wurde.12 Die Regelung gilt in erster Linie für die im Nationalrat vertretenen Parteien, die 
Nationalratswahlen und eidgenössischen Volksabstimmungen. Für die Ständeratswahlen gilt sie nur 
für die gewählten Abgeordneten. Darüber hinaus haben einige Kantone Gesetze, die für die 
kantonalen Wahlen anwendbar sind und somit auch für die Ständeratswahlen relevant werden, da 
diese vollständig von den Kantonen geregelt und organisiert werden.13 Die Einführung bundesweiter 
Regelungen zur Gewährleistung von Mindestanforderungen an Transparenz und 
Rechenschaftspflicht politischer Parteien während des Wahlkampfs und bei deren Vertretung im 
Parlament stellt einen wichtigen Schritt dar. Diese Massnahmen sollen dazu beitragen, die politischen 
Parteien stärker zur Verantwortung zu ziehen und den Wählern fundierte Entscheidungen zu 
ermöglichen. 
 
Die neue bundesweite Regelung entstand als gesetzgeberischer Gegenvorschlag der 
Parlamentsparteien zu einer Volksinitiative zur Transparenz, die 2017 eingereicht wurde und darauf 
abzielte, eine Volksabstimmung durchzuführen, die das Parlament verpflichten würde, die Parteien- 

 
9  Wenn ein Wähler für eine Liste stimmt, die Teil einer Listenverbindung ist, wird seine Stimme dem 

Gesamtergebnis der Verbindung zugerechnet und somit der jeweiligen Partei. Alle Kandidatenlisten, die in einer 
Verbindung antreten (z. B. aufgestellt von derselben politischen Partei), sind auf den Stimmzetteln vermerkt. Jede 
Unterliste richtet sich an eine andere Zielgruppe, z. B. Frauen, Männer, Jugendliche oder geografische Gebiete 
innerhalb eines Kantons. 

10  Siehe dazu den Rundbrief des Bundesrates an die Kantone und die rechtlichen Präzisierungen der Politischen 
Kommission des Nationalrats. Am 25. August bestätigte das Bundesgericht auf eine Beschwerde hin die rechtliche 
Präzisierung durch die Wahlbehörden.. 

11  Der Ständerat-Abgeordnete aus dem Kanton Appenzell Innerrhoden wurde im April 2023 gewählt. Bei den 
Ständeratswahlen fanden Stichwahlen in neun Kantonen statt. Diese Kantone entschieden, den zweiten Wahlgang 
entweder am 12. oder 19. November abzuhalten. 

12  Siehe dazu auch das Bundesgesetz für politische Rechte und die Verordnung über die Transparenz der 
Politikfinanzierung vom August 2022. 

13  Nach 2013 verabschiedeten die Kantone Genf, Freiburg, Neuenburg, Schaffhausen, Schwyz, Tessin und Waadt 
Gesetze zur Parteien- und Wahlkampffinanzierung, die auf die kantonalen Wahlen und Volksabstimmungen 
anwendbar sind. Jura und Wallis haben Gesetzesentwürfe erarbeitet, die jedoch noch nicht verabschiedet wurden. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2547/de
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20210402
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1978/688_688_688/en
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/490/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/490/de
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und Wahlkampffinanzierung zu regeln.14 Die Änderungen des BPR wurden im Juni 2021 nach einem 
umfassenden öffentlichen Konsultationsprozess angenommen und traten im Oktober 2022 in Kraft.15 
Der Entwurf wurde trotz erheblicher Opposition einiger Parteien im Nationalrat geändert.16 Nach 
seiner Verabschiedung wurde das Bundesamt für Justiz beauftragt, die Regelung zu evaluieren und 
mögliche weitere Änderungen vorzuschlagen.17 
 
Die Änderungen zur Transparenz der Finanzierung führten Berichterstattungspflichten für Parteien 
ein, die in der Bundesversammlung vertreten sind. Diese Pflichten betreffen auch unabhängige 
Abgeordnete und andere Subjekte, die Kampagnen für Bundeswahlen und Volksabstimmungen 
organisieren, sofern ihre Kampagnenmittel 50.000 CHF übersteigen. Dies bedeutet, dass alle 
Gruppen von Kandidaten, die gemeinsam Wahlkampf führen, alle Subjekte, die separate Kampagnen 
durchführen, einschließlich Kandidaten oder Parteiorganisationen auf Gemeinde-, Kantons- und 
Bundesebene, ihre Wahlkampffinanzierung separat offenlegen müssen. 
 
Das Gesetz verlangt auch die Offenlegung der Identitäten von Spendern für Wahlkampfspenden, die 
15.000 CHF übersteigen, falls die gesamten Wahlkampffonds 50.000 CHF überschreiten. Darüber 
hinaus wurde durch einen Beschluss des Bundesrates die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) mit 
der Aufsicht, einschließlich der Veröffentlichung der Informationen und der Prüfung, beauftragt. Im 
Gegensatz zu internationalen Standards gibt es jedoch keine Berichtspflicht für Ausgaben, 
einschließlich für Online-Kampagnen.18 
 
Es sollte erwogen werden, das Gesetz dahingehend zu ändern, dass das für die Aufsicht über die 
politischen Finanzen zuständige Gremium und dessen Kompetenzen ausdrücklich festgelegt werden. 
 
Die neue Gesetzgebung griff mehrere langjährige Empfehlungen der ODIHR und der Gruppe der 
Staaten gegen Korruption (GRECO) des Europarats auf. Dazu gehören bedeutende Massnahmen wie 
die Einführung der Offenlegung von Partei- und Wahlkampfeinnahmen sowie Spenden, das Verbot 
anonymer und ausländischer Spenden und die Einführung einer unabhängigen Prüfung und Aufsicht 
über diese Finanzaktivitäten. Andere GRECO-Empfehlungen müssen jedoch noch umgesetzt werden, 
einschließlich der Konsolidierung der Parteikonten, um sicherzustellen, dass die kantonalen und 
lokalen Zweigstellen sowie die ihnen angeschlossenen Gremien vollständig miteinbezogen werden. 

 
14  Siehe dazu die Informationsseite des Bundesamts für Justiz zur Transparenz der politischen Finanzierung und 

weitere Informationen über die Volksinitiative "Für mehr Transparenz in der Finanzierung des politischen Lebens" 
vom Oktober 2017. 

15  Die Konsultationen wurden von der Staatspolitischen Kommission des Ständerates (SPK-S) initiiert und fanden 
vom 7. Mai bis zum 28. August 2019 statt. Insgesamt wurden 46 Stellungnahmen von den Kanzleien der 26 
Kantone, 8 im Bundesparlament vertretenen Parteien und 12 anderen Interessengruppen eingereicht. Davon 
unterstützten 26 den Entwurf der Änderungen, darunter 14 Kantone und fünf politische Parteien (BDP, EVP, 
Grüne, GLP und SP); 18 Stellungnahmen waren gegen den Entwurf, darunter zehn Kantone und drei politische 
Parteien (CVP, FDP und SVP). 

16  Am 16. Dezember 2019 verabschiedete der Ständerat den Gesetzentwurf mit 29 zu 13 Stimmen, bei zwei 
Enthaltungen und mehreren Änderungen. Am 17. September 2020 lehnte der Nationalrat den Entwurf zunächst 
mit 168 Stimmen (sowohl von Befürwortern strengerer Regulierung als auch von Gegnern jeglicher Regulierung) 
zu 18 Stimmen bei neun Enthaltungen ab und schickte ihn zurück an den Ständerat, der ihn erneut verabschiedete 
und an den Nationalrat zurücksandte. Am 3. März 2021 nahm der Nationalrat den Entwurf mit 113 zu 78 Stimmen 
an, mit vier Änderungen. Eine endgültige Abstimmung zur Verabschiedung des Gesetzes fand im Juni 2021 statt. 

17  Die Evaluierung wird im Herbst 2024 durchgeführt. 
18  Siehe dazu Artikel 10 und 13 der Empfehlungen Rec (2003)4 des Ministerkomitees des Europarats zu 

gemeinsamen Regeln gegen Korruption bei der Finanzierung von politischen Parteien und Wahlkampagnen (CM 
Empfehlung (2003) 4), die die Mitgliedstaaten auffordert, die Veröffentlichung von Informationen über 
Wahlkampfausgaben in Betracht zu ziehen. Siehe dazu die 2020 ODIHR- und Venedig-Kommissions-Richtlinien 
zur Regulierung politischer Parteien, die unter anderem festhalten, dass die Finanzberichte der Wahlkämpfer „klar 
zwischen Einnahmen und Ausgaben unterscheiden sollten“. 

https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/staat/gesetzgebung/archiv/transparenz-politikfinanzierung.html
https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/19-400-zusammenfassung-ergebnisse-vernehmlassung-f.pdf
https://rm.coe.int/16806cc1f1
https://www.osce.org/odihr/538473
https://www.osce.org/odihr/538473
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Darüber hinaus ist eine Ausweitung der Regulierung auf die Ständeratswahlenerforderlich sowie die 
Offenlegung von Ausgaben und der Regulierung von Spenden staatseigener oder kontrollierter 
Unternehmen und öffentlicher Auftragsvergaben.19 Trotz der historischen Zurückhaltung mehrerer 
politischer Parteien, jegliche Regelung zur Wahlkampffinanzierung einzuführen, begrüßten alle 
Gesprächspartner des ODIHR EET die aktuellen Bemühungen zur Transparenz. Einige merkten an, 
dass eine zusätzliche Regulierung des Lobbyings und die Verhinderung von Interessenkonflikten 
aufgrund nicht offengelegter Vergütungen durch Interessengruppen die Transparenz und 
Rechenschaftspflicht weiter verbessern würden.20  
 
Die Transparenzregeln zur Offenlegung der finanziellen Interessen gewählter Mandatsträger 
könnten im Einklang mit internationalen Standards verstärkt werden. 
 
B. EINKÜNFTE UND AUSGABEN  
 
Politische Parteien und andere Wahlkämpfer erhalten auf Bundesebene keine direkten öffentlichen 
Subventionen. Während internationale bewährte Praktiken öffentliche Finanzierung empfehlen, um 
die Unabhängigkeit politischer Akteure zu stärken, bemerkten die meisten Gesprächspartner des 
ODIHR EET, dass dies aufgrund einer gut etablierten Tradition der privaten Finanzierung und relativ 
kostengünstiger dezentraler Wahlkämpfe, die es den politischen Parteien ermöglichen, ihre 
Finanzierungsbedürfnisse zu decken, nicht notwendig sei.21 
 
Parteien und Wahlkampagnen dürfen Spenden von Einzelpersonen und juristischen Personen 
erhalten, während Parteien auch Beiträge von Mandatsträgern und Mitgliedsbeiträge erhalten dürfen. 
Es gibt ein Verbot von Spenden aus anonymen und ausländischen Quellen, außer von im Ausland 
lebenden Schweizer Bürgern, für die Wahlen zum Nationalrat. Diese Einschränkungen auf 
Bundesebene gelten jedoch nicht für die Ständeratswahlen, und die Kantone können sie 
unterschiedlich regeln. Obwohl es kein Ausgabenlimit gibt, wie es von internationalen Standards 
empfohlen wird, äußerten die Gesprächspartner des ODIHR EET keine spezifischen Bedenken 
hinsichtlich möglicher übermäßiger Ausgaben durch politische Parteien.22 Es gibt keine Obergrenze 
für Spenden aus einer einzigen Quelle, was internationalen Standards widerspricht. Die meisten 
Gesprächspartner des ODIHR EET erklärten, dass einige staatliche oder staatlich kontrollierte 
Unternehmen erhebliche Beträge an eine oder mehrere Parteien spenden oder gespendet haben, oft 

 
19  Siehe dazu die GRECO Zweiter Compliance-Bericht über die Schweiz, 10. Juni 2021. Siehe dazu auch Zweites 

Addendum zum Zweiten Compliance-Bericht über die Schweiz, veröffentlicht am 28. Mai 2024. 
20  Das Rechtsgutachten des Bundesamtes für Justiz zur Verfassungsmäßigkeit des Verbots, dass Mitglieder 

parlamentarischer Ausschüsse bezahlte Mandate annehmen, vom 16. Oktober 2023, stellte fest: „Es könnte in 
Erwägung gezogen werden, die Transparenzregeln zu stärken (Höhe der Vergütung für Nebenbeschäftigungen, 
Offenlegung von Interessen außer direkten persönlichen Interessen, bevor das Mitglied im Ausschuss oder im Rat 
spricht). Es könnte auch eine Obergrenze für die Vergütung von Nebenbeschäftigungen oder eine Verpflichtung 
zur Abgabe der Vergütung eingeführt werden (um jeden Anschein von Befangenheit zu vermeiden).“ Artikel 8 der 
Empfehlung Rec (2003)4 des Ministerkomitees des Europarats besagt: „Die Regeln zur Finanzierung politischer 
Parteien sollten, mutatis mutandis, gelten für: – die Finanzierung von Wahlkampagnen von Kandidaten für 
Wahlen; – die Finanzierung politischer Aktivitäten gewählter Vertreter“. 

21  Artikl 1.2 der Empfehlung Rec (2003)4 des Ministerkomitees des Europarats besagt, dass der Staat politische 
Parteien unterstützen sollte, beschränkt auf angemessene Beiträge. Staatliche Unterstützung kann finanzieller Art 
sein. 

22  Absatz 19 des Allgemeinen Kommentars Nr. 25 des UN-Menschenrechtsausschusses besagt: „Angemessene 
Beschränkungen der Wahlkampfausgaben können gerechtfertigt sein, wenn dies notwendig ist, um sicherzustellen, 
dass die freie Wahl der Wähler nicht untergraben oder der demokratische Prozess durch unverhältnismäßige 
Ausgaben zugunsten eines Kandidaten oder einer Partei verzerrt wird.“.  

https://rm.coe.int/third-evaluation-round-second-compliance-report-on-switzerland-incrimi/1680a2c9b1
https://rm.coe.int/greco-3e-cycle-2e-addendum-au-2e-rc-sur-la-suisse-en-public-/1680afd1c5
https://rm.coe.int/greco-3e-cycle-2e-addendum-au-2e-rc-sur-la-suisse-en-public-/1680afd1c5
https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/19.414%20Gutachten%20BJ%20F.pdf
https://www.parlament.ch/centers/documents/fr/19.414%20Gutachten%20BJ%20F.pdf
https://rm.coe.int/16806cc1f1
https://rm.coe.int/16806cc1f1
https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/general%20comment%2025.pdf
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proportional zu deren Vertretung im Parlament.23 Im Allgemeinen schützt die Möglichkeit 
unbegrenzter Spenden von öffentlichen Auftragnehmern und Unternehmen mit staatlicher oder 
kantonaler Mehrheitsbeteiligung nicht vor dem direkten Einfluss großer Spender und Konzerne auf 
politische Entscheidungen.24  
 
Beschränkungen von Wahlkampfspenden und -ausgaben sollten in Betracht gezogen werden. Im 
Einklang mit internationalen Standards sollten explizite Offenlegungspflichten für Spenden von 
staatlichen oder kontrollierten Unternehmen an politische Akteure eingeführt werden. 
 
C. OFFENLEGUNG UND BERICHTERSTATTUNG  
 
Nach der neuen Gesetzgebung müssen die im Bundesparlament vertretenen Parteien, unabhängigen 
Abgeordneten und Kampagnen für die Nationalratswahlen und eidgenössischen Volksabstimmungen 
ihre Einnahmen, jedoch nicht ihre Ausgaben offenlegen, was internationalen Standards und einer 
früheren GRECO-Empfehlung widerspricht.25 Wahlkämpfer für die Nationalratswahlen müssen ihre 
Einnahmen und Spenden, die im Jahr vor den Wahlen erhalten wurden, offenlegen, sofern ihre 
Ausgaben CHF 50.000 übersteigen.  
 
Zwischenberichte sollten 45 Tage vor dem Wahltag bei der Schweizerischen Eidgenössischen 
Finanzkontrolle (EFK) eingereicht werden, und endgültige Berichte sind 60 Tage nach den Wahlen, 
Volksabstimmungen oder Referenden fällig.26  
 
Die kantonale Gesetzgebung sollte die Anwendung der bundesweiten Regelung zur 
Wahlkampffinanzierung auf die Wahlen zum Ständerat ausdehnen, einschließlich des Verbots 
anonymer und ausländischer Spenden sowie den Offenlegungspflichten.  
 
Die Identität der Spender muss offengelegt werden, wenn sie innerhalb des Jahres vor den Wahlen 
demselben Wahlkämpfer insgesamt mehr als 15.000 CHF (ungefähr 15.700 EUR) in einer oder 
mehreren Zuwendungen spenden. Einige Gesprächspartner des ODIHR-EET betrachteten diese 
Offenlegungsschwelle als sehr hoch und kritisierten, dass sie nicht zur Transparenz beitrage, da die 
überwiegende Mehrheit der Spenden unter diesem Betrag liegt. Viele ODIHR-EET-Gesprächspartner 
stellten fest, dass Spender Gelder an Parteien und Wahlkämpfer durch Spenden an parteinahe Vereine 
und Stiftungen leiten können, um so die Offenlegung ihrer Identitäten zu umgehen.27 Einige 

 
23  Zum Beispiel erwähnten mehrere Gesprächspartner, dass der Flughafen Zürich an die Parteien spendete, die für 

seine Erweiterung gestimmt haben. Am 1. Oktober 2023, weniger als einen Monat vor den Wahlen erklärte der 
Verwaltungsrat und die Geschäftsführung des Flughafens, dass sie in Zukunft alle Spenden an politische Parteien 
und Wahlkämpfer einstellen werden. 

24  Die Artikel 3.b, 5.ii.b und 5.ii.c der Empfehlung Rec (2003)4 des Ministerkomitees des Europarats empfehlen den 
Mitgliedstaaten: „i. die Möglichkeit zu erwägen, Regeln zur Begrenzung des Wertes von Spenden an politische 
Parteien einzuführen; ii. Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass festgelegte Obergrenzen umgangen 
werden“; „Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, Spenden von juristischen Personen, die Waren oder 
Dienstleistungen für eine öffentliche Verwaltung bereitstellen, zu begrenzen, zu verbieten oder anderweitig streng 
zu regulieren“ und „juristischen Personen, die unter der Kontrolle des Staates oder anderer öffentlicher Behörden 
stehen, zu verbieten, Spenden an politische Parteien zu leisten“. 

25  Absatz 30.ii des zweiten GRECO-Compliance-Berichts über die Schweiz vom 10. Juni 2021 empfiehlt 
„sicherzustellen, dass Einnahmen, Ausgaben und die verschiedenen Elemente von Vermögenswerten und 
Verbindlichkeiten im Detail und vollständig erfasst und in einem einheitlichen Format dargestellt werden“. 

26  Die Wahlen für den Ständerat gelten als kantonale Wahlen und unterliegen daher den kantonalen Gesetzen, 
während die gewählten Ständerat-Mitglieder Bundesbeamte sind und somit den Bundesgesetzen, einschließlich 
der neuen Regelung zur Transparenz der Wahlkampffinanzierung, unterliegen. 

27  Beispielsweise können Einzelpersonen oder Unternehmen beträchtliche Beträge an Stiftungen spenden, die dann 
die Spenden in einer Gesamtsumme an den Wahlkämpfer weiterleiten, wodurch die Identitäten der ursprünglichen 
Spender verschleiert werden. 

https://aviation.direct/en/Zurich-airport-stops-party-donations
https://rm.coe.int/16806cc1f1
https://rm.coe.int/third-evaluation-round-second-compliance-report-on-switzerland-incrimi/1680a2c9b1


Schweizer Eidgenossenschaft  Seite: 10 
Wahlen der Bundesversammlung  
22. Oktober 2023 
ODIHR Wahl-Expertenteam Abschlussbericht 

 

Wahlkämpfer meldeten freiwillig dem EFK Spenden unterhalb der gesetzlichen Schwelle und trugen 
so zur Transparenz bei. 
 
Gesetzlich gelten die Offenlegungspflichten für politische Parteien, Einzelpersonen und Vereine, die 
eine Wahlkampagne durchführen. Das Gesetz enthält keine klaren und objektiven Kriterien zur 
Bestimmung des Vorhandenseins einer eigenständigen Kampagne und verlässt sich darauf, dass die 
Akteure sich freiwillig als Wahlkämpfer identifizieren und die Berichterstattungspflichten einhalten. 
Darüber hinaus kann jede politische Partei in jedem Kanton, für jeden Wahlkampf, mehrere 
Kampagnen durchführen. Diese Kampagnen können durch verschiedene Fokusgruppen, einzelne 
Kandidaten und in Zusammenarbeit mit anderen Parteien organisiert werden.28 Diese dezentrale 
Natur der Kampagnenführung, die im Schweizer politischen System verankert ist, begünstigt nicht 
die Konsolidierung der Parteikonten mit ihren kantonalen und lokalen Zweigstellen. Zudem verlangt 
das Gesetz keine Berichterstattung über Ausgaben, was die Transparenz erheblich beeinträchtigt. 
 
Es könnte erwogen werden, eine Anforderung einzuführen, dass Wahlkämpfer ihre 
Kampagnenausgaben in disaggregierter Form offenlegen, um die Transparenz weiter zu erhöhen. 
 
D. AUFSICHT UND SANKTIONEN  
 
Die EFK ist eine unabhängige Institution mit Prüfkompetenzen. Sie ist beauftragt, die 
Wahlkampffinanzierung bei Bundeswahlen und Volksabstimmungen zu überwachen, und genießt das 
Vertrauen der Interessengruppen.29 Die EFK veröffentlichte Richtlinien, hielt Briefings für politische 
Parteien und kantonale Behörden ab und reagierte umgehend auf Anfragen von Parteien und 
Behörden, um Unklarheiten zu klären. Sie veröffentlichte die von den Wahlkämpfern eingereichten 
Finanzdeklarationen zeitnah, überprüfte jedoch deren Richtigkeit nicht, da dies gesetzlich nicht vor 
der Veröffentlichung der Deklarationen vorgeschrieben ist30. Die Datenbank der EFK für Spenden 
und Einnahmen ist leicht zugänglich und benutzerfreundlich, was eine öffentliche Überprüfung 
erleichtert.31 Jedoch ermöglichte die Datenbank zum Zeitpunkt der Wahlen weder die Konsolidierung 
aller Konten desselben Kandidaten noch die Identifizierung aller Spenden eines einzelnen Spenders, 
was die Transparenz beeinträchtigt und im Widerspruch zu einer früheren Empfehlung von GRECO 
steht. 
 
Obwohl die Wahlkämpfer nicht verpflichtet sind, ihre Ausgaben zu melden, beauftragte die EFK eine 
Firma, die Kampagnenausgaben in den sozialen Medien zu überwachen. Die EFK plante jedoch nicht, 
die gesammelten Daten aus dieser Überwachung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, da keine 
gesetzliche Verpflichtung besteht, diese Informationen zu veröffentlichen. Die EFK erklärte, dass die 
Medienüberwachung, einschließlich der sozialen Netzwerke, wie bezahlte Inhalte auf YouTube, ein 
zusätzliches internes Instrument sei, um festzustellen, ob Wahlkämpfer, die den Meldepflichten 
unterliegen, ihre Berichte ordnungsgemäß eingereicht haben. 

 
28  Seit dem 16. Oktober 2023 meldeten 285 Kampagnen der EFK (z. B. überschritten sie die Schwelle von 50.000 

CHF) ein Gesamteinkommen von 55 Millionen CHF. Davon wurden 180 von juristischen Personen, einschließlich 
politischer Parteien und Vereinen, und 105 von natürlichen Personen, einschließlich Kandidaten, geführt. 

29  Die EFK betrachtet sich mit vier Mitarbeitern und 15 Prüfern, die sich mit der Wahlkampffinanzierung befassen, 
als ausreichend ausgestattet. 

30  Für die Veröffentlichung dieses Berichts informierte die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) die ODIHR, dass 
die Datenbank eine Konsolidierung pro Partei mit allen Kandidaten enthält und eine Download-Funktion bietet, 
mit der interessierte Parteien Datensummen im Excel-Format herunterladen könne. 

31  Siehe dazu die EFK Datenbank für die Wahlkampagnen zum Nationalrat und zum Ständerat. Absatz 258 der 
ODIHR- und Venedig-Kommissions-Richtlinien zur Regulierung politischer Parteien von 2020 besagt dass „die 
Digitalisierung von Informationen und deren Einreichung bei der Regulierungsbehörde in digitalisierter, leicht 
durchsuchbarer und wiederverwendbarer Form die Aufsicht erleichtern und daher den Bedarf an papierbasierten 
Verfahren minimieren kann“. 

https://politikfinanzierung.efk.admin.ch/app/de/campaign-candidates/by_political_party
https://politikfinanzierung.efk.admin.ch/app/de/exports/elections
https://politikfinanzierung.efk.admin.ch/app/de/campaign-financings
https://www.osce.org/odihr/538473
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Um die Transparenz zu erhöhen, könnte in Erwägung gezogen werden, zusätzliche Funktionen in die 
Datenbank der Schweizerischen Eidgenössischen Finanzkontrolle einzuführen. Dazu könnte die 
Konsolidierung der Parteikonten gehören, um kantonale und lokale Zweigstellen sowie ihnen 
angeschlossene Organisationen einzubeziehen und alle Spenden aus einer einzigen Quelle an alle 
Kampagnen zu identifizieren. 
 
Wie gesetzlich vorgeschrieben, führte die EFK nach Einreichung der endgültigen 
Wahlkampffinanzierungsberichte Prüfungen in verschiedenenWahlkampfbüros durch. Diese 
Prüfungen basierten auf der Überwachung der Ausgaben und auf Informationen, die von 
Whistleblowern bereitgestellt wurden. Die EFK führte Prüfungen in 24 Wahlkampfbüros durch, 
davon 19 für den Nationalrat und 5 für den Ständerat.32 Die EFK informierte die ODIHR EET 
darüber, dass es nicht befugt ist, Informationen über die Prüfungsergebnisse oder über verhängte 
Sanktionen bereitzustellen, mit Ausnahme von rechtskräftigen Verurteilungen, auf die es im 
entsprechenden Eintrag im öffentlichen Register verweist.33 Wenn die EFK Unregelmäßigkeiten 
feststellt, ist sie daraufhin verpflichtet, die entsprechenden kantonalen Staatsanwälte, die mit der 
Untersuchung beauftragt sind, zu benachrichtigen. 
 
Das Gesetz sieht Sanktionen von bis zu 40.000 CHF für Unregelmäßigkeiten vor; ODIHR EET-
Gesprächspartner betrachteten solche Geldstrafen jedoch nicht als ausreichend abschreckend. Sie 
stellten jedoch fest, dass die Geldstrafen negative Publicity mit sich bringen, was sich somit negativ 
auf die Unterstützung der Wähler auswirken kann.34 

 
 
VI. INTERNETWAHLEN 
 
Nach mehreren Versuchen von 2004 bis 2019 und einem von der Bundeskanzlei und den Kantonen 
gestarteten Neugestaltungsprozess wurden die Versuche im Juni 2023 in drei Kantonen wieder 
aufgenommen: Basel-Stadt, St. Gallen und Thurgau, wo das Internet als zusätzlicher Wahlkanal 
genutzt wurde. Am 16. August genehmigte die Bundeskanzlei auf Anfragen dieser Kantone 
Internetwahlversuche für die Nationalratswahlen für im Ausland lebende Wähler, die in den drei 
Kantonen registriert sind, für Wähler mit dauerhaften Behinderungen in Basel-Stadt und für eine 
begrenzte Anzahl von Wählern in mehreren Gemeinden in St. Gallen.35 
 
Im Allgemeinen haben die vor diesen Wahlen eingeführten Änderungen bei Internetwahlen erheblich 
zur Verbesserung der Transparenz und Überprüfbarkeit beigetragen. Diese Neuerungen stärken die 
Gesamtintegrität des Wahlprozesses. Einige Aspekte im Zusammenhang mit Wahlmanagement, 
Aufsichts- und Prüfungsorganen sowie den spezifischenVerfahren könnten jedoch von einer weiteren 
Überprüfung profitieren. 
 

 
32  Siehe dazu den Überblick über die geprüften politischen Akteure und die  Pressemitteilung zu den Prüfungen. 
33  Siehe dazu die Veröffentlichungen der EFK Plattform. 
34  In Artikel 16 der Empfehlungen (2003)4 wird vorgeschrieben, dass die „[s]taaten verlangen sollten, dass Verstöße 

gegen die Regeln zur Finanzierung politischer Parteien und Wahlkampagnen wirksamen, verhältnismäßigen und 
abschreckenden Sanktionen unterliegen“. 

35  Insgesamt waren 65.319 Wähler für die Internetwahl berechtigt. Davon 9.879 in Basel-Stadt, einschließlich 9.861 
Wählern im Ausland und 18 Wählern mit Behinderungen, 50.487 Wähler in St. Gallen, einschließlich 10.889 
Wählern im Ausland und 39.598 in den ausgewählten Gemeinden, und 4.953 in Thurgau. Von diesen gaben 23.136 
ihre Stimmen über alle Wahlkanäle ab, was 35,42 Prozent aller wahlberechtigten Wähler entspricht (2.359 in 
Basel-Stadt, 19.821 in St. Gallen und 956 in Thurgau). Schließlich stimmten 4.480 Wähler über das Internet ab, 
was 6,86 Prozent aller wahlberechtigten Wähler entspricht (1.444 in Basel-Stadt, 2.495 in St. Gallen und 541 in 
Thurgau). 

https://www.efk.admin.ch/wp-content/uploads/bilder/pofi/liste-der-kontrollierten-akteure/20240516_liste_der_kontrollierten_pol._akteure.pdf
https://www.efk.admin.ch/en/transparency-in-political-funding-final-accounts-from-2023-federal-elections-are-available/
https://politikfinanzierung.efk.admin.ch/app/de/campaign-financings
https://rm.coe.int/16806cc1f1
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A. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 
 
Auf Bundesebene wird die Internetwahl durch das Bundesgesetz über die politischen Rechte (BPR), 
die Verordnung über die politischen Rechte (VPR) und die Verordnung über die elektronische 
Stimmabgabe (VEleS) vom Mai 2022 geregelt.36 Zusätzlich gilt auch die kantonale Gesetzgebung, 
die die Bedingungen für die Einführung des Internetwahlkanals, die Kategorien der Wähler, die 
während der Versuche online abstimmen dürfen und deren Abstimmungsergebnisse verbindlich sind, 
sowie die Regeln für die Gültigkeit der elektronischen Stimmen festlegt. 
 
Im Jahr 2022 wurden die VPR und die VEleS geändert, um die 2019 festgestellten Mängel zu 
beheben.37 Die Änderungen wurden nach umfassenden öffentlichen Konsultationen in den Jahren 
2020 und 2022 eingeführt.38 Die Änderungen definieren eindeutig die Prinzipien für das 
Wahlgeheimnis, die Gleichheit der Stimme und die Integrität der Ergebnisse und schreiben erhöhte 
Sicherheitsanforderungen sowie präzisere Kriterien für Internetwahlsysteme und deren Betrieb vor. 
Diese beinhalten Verbesserungen der individuellen und der universellen Wählerverifizierbarkeit, im 
Einklang mit den internationalen Standards.39 Die neue Regelung sieht auch eine unabhängige 
Prüfung vor, die von der Bundeskanzlei in Auftrag gegeben wird und die Ergebnisse dieser Prüfungen 
werden öffentlich gemacht. Strengere Transparenzanforderungen, wie die Veröffentlichung des 
Quellcodes, ein kontinuierliches Bug-Bounty-Programm, ein jährlicher „Public Intrusion Test“ und 
eine verstärkte Einbindung unabhängiger Experten in die Gestaltung, Entwicklung und Überprüfung, 
sind ebenfalls vorgesehen. Die neuen Regelungen schreiben außerdem vor, dass 
Internetwahlversuche auf maximal 30 Prozent der Wählerschaft eines Kantons und bis zu 10 Prozent 
landesweit begrenzt sein müssen.40  
 
Der rechtliche Rahmen ist umfassend und verankert hohe Sicherheitsanforderungen, einschließlich 
der Wählerverifizierbarkeit und mehreren Kontrollsystemkomponenten sowie der vollen 
Verantwortung der Wahlverwaltungsorgane für Zuverlässigkeit und Sicherheit. Die VEleS schreibt 
technische und administrative Anforderungen für die Internetwahl vor, einschließlich 
kryptografischer Anforderungen und Anforderungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des 
Systems, der Vorbereitung des Stimmzettels sowie der Wahl- und Zählprozesse. Allerdings erlaubt 
die VPR den Kantonen, von den Bundesvorschriften abzuweichen, und die VEleS ermöglicht es 

 
36  Siehe dazu die Website der Bundeskanzlei zum Thema Internetvoting. Die Gesetzgebung wird ergänzt durch das 

Auslandschweizergesetz von 2014 (zuletzt geändert 2018), das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) von 
2020 und das Strafgesetzbuch (zuletzt geändert 2023). 

37  Die Versuche wurden eingestellt, nachdem unabhängige Forscher Mängel in der individuellen Verifizierbarkeit 
des Internetwahlsystems der Schweizerischen Post festgestellt hatten. Auch der Kanton Genf entschied sich 2019, 
sein System aufgrund der Kosten für dessen Entwicklung und Wartung einzustellen. 

38  Ein Expertendialog wurde hauptsächlich mit Vertretern aus der Wissenschaft geführt, um zusätzliche 
Anforderungen zur Verbesserung der Systemsicherheit und Verifizierbarkeit zu identifizieren. Zusätzlich fand eine 
offene Konsultation über den vom Bund vorgeschlagenen Regulierungsrahmen statt, an der Kantone, politische 
Parteien und die Zivilgesellschaft beteiligt waren.   

39  Verifizierbarkeit umfasst sowohl die individuelle (wie abgegeben und wie aufgezeichnet) als auch die universelle 
(wie gezählt) Verifizierbarkeit. Die Standards 15 bis 17 der  Empfehlung CM/Rec(2017)5 des Ministerkomitees 
des Europarats an die Mitgliedstaaten zu Standards für E-Voting  schreiben vor, dass „[d]er Wähler in der Lage 
sein soll zu überprüfen, dass seine oder ihre Absicht genau im Stimmzettel wiedergegeben ist und dass der 
versiegelte Stimmzettel ohne Änderungen in die elektronische Wahlurne gelangt ist“; „[d]er Wähler vom System 
eine Bestätigung erhalten soll, dass die Stimme erfolgreich abgegeben wurde und dass der gesamte Wahlvorgang 
abgeschlossen ist“; und „[d]as E-Voting-System stichhaltige Beweise dafür liefern soll, dass jede authentische 
Stimme genau in die jeweiligen Wahlergebnisse einbezogen wird. Die Beweise sollten mit Mitteln überprüfbar 
sein, die unabhängig vom E-Voting-System sind“. 

40  Wie in der Vergangenheit sind Wähler im Ausland von diesen Begrenzungen ausgenommen. Als weitere 
Lockerung dieser Begrenzungen für die Versuche wurden die maximale Anzahl der Wähler mit Behinderungen 
nicht in diese Obergrenze einbezogen. 

https://www.bk.admin.ch/bk/en/home/politische-rechte/e-voting/versuchsbedingungen.html
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680726f6f
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680726f6f
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ihnen, von der Erfüllung spezifischer Anforderungen befreit zu werden.41 Solche 
Ermessensbefugnisse könnten zu inkonsistenten Praktiken und zur Umgehung wichtiger 
Schutzmaßnahmen führen.  
 
Der bundesrechtliche Rahmen für die Internetwahl sollte sicherstellen, dass die Kantone keine 
Abweichungen von den Regeln vornehmen, die das Wahlgeheimnis und die Integrität der Ergebnisse 
gewährleisten. Alternativ sollte er ein strenges Verfahren für individuelle Ausnahmen von den 
Bundesanforderungen vorschreiben. 
 
Weder die Bundes- noch die kantonale Gesetzgebung sieht ausdrücklich eine internationale oder 
bürgerliche Wahlbeobachtung vor, was im Widerspruch zu internationalen Standards und früheren 
Empfehlungen der ODIHR steht.42 Dennoch wurde dem ODIHR EET erlaubt, alle Aspekte des 
Internetwahlprozesses zu beobachten, und es wurde rechtzeitig Zugang zu allen wichtigen 
Informationen gewährt.43 Die Behörden in allen Kantonen teilten mit, dass sie grundsätzlich bereit 
wären, allen Anfragen zur Beobachtung der Internetwahl nachzukommen. Ein Vertreter der 
Piratenpartei informierte jedoch das ODIHR EET, dass seine Anfrage zur Beobachtung bestimmter 
Internetwahlverfahren abgelehnt wurde.44 
 
Im Einklang mit den Verpflichtungen der OSZE und einer früheren Empfehlung der ODIHR sollte 
die Wahlgesetzgebung dahingehend geändert werden, dass sie ausdrücklich die internationale und 
bürgerliche Beobachtung aller Aspekte des Wahlprozesses, einschließlich aller Phasen der 
Internetwahl auf Bundes- und Kantonsebene, erlaubt. 
 
B. VERWALTUNG  
 
Die Verwaltung der Internetwahl spiegelt die föderale und kantonale Organisation der Wahlprozesse 
wider. Die Regierung ist verantwortlich für die Festlegung der Standards, die Erteilung von Lizenzen 
an die Kantone und deren Autorisierung zur Nutzung der Internetwahl sowie für die unabhängige 
Prüfung der Internetwahlsysteme. Die Bundeskanzlei und die Kantone stehen in regelmäßiger 
Abstimmung, und die Kantone kooperieren in Angelegenheiten wie der Dokumentation und dem 
gemeinsamen Betrieb einer Wählerinformationswebsite.45 
 
Es gibt keine bundesweiten Vorschriften zur Zusammensetzung und zum Mandat der 
Wahlverwaltungsorgane. Die Gesamtverantwortung für die Durchführung der Internetwahl liegt 
vollständig bei den kantonalen Behörden. Die Aufgaben sind typischerweise zwischen den 
politischen Rechten oder dem Rechtsdienst der kantonalen Kanzlei und einem separat gebildeten 

 
41  Besonders hervorzuheben ist, dass die VEleS vorschreibt, dass die Internetstimmen nach Ablauf der Wahlfrist am 

Wahltag ausgezählt werden. Die Kantone Basel-Stadt und St. Gallen haben jedoch die Praxis eingeführt, die 
Internetstimmen bereits einen Tag vor dem Wahltag auszuzählen. 

42  Siehe dazu Absatz 8 des OSZE-Kopenhagener Dokuments von 1990 und Absatz 33.e der Richtlinien des 
Ministerkomitees des Europarats zur Umsetzung der Richtlinie CM/Rec(2017)5 zu Standards für E-Voting. Diese 
empfehlen, dass „[i]nländische […] Beobachter und die Medien in der Lage sein sollten, die Prüfung der Software 
und Hardware zu beobachten. Genauer gesagt sollten Vertreter politischer Parteien und die Öffentlichkeit in der 
Lage sein, die Überprüfung der E-Voting-Geräte und -Systeme zu beobachten. Der Prozess sollte so offen sein, 
dass Beobachter vollständigen Einblick in den Betrieb des Systems haben.“ Siehe auch Absatz 96 Erläuternden 
Memorandums zu der Richtlinie CM/Rec(2017)5. 

43  In dem Rundbrief des Jahres 2022 an die Kantone richtete die Bundeskanzlei die Aufforderung, „den 
internationalen Wahlbeobachtern ungehinderten Zugang zu gewähren“. 

44 Die Behörden von St. Gallen begründeten ihre Entscheidung mit dem Fehlen einer rechtlichen Grundlage im 
kantonalen Wahl- und Abstimmungsgesetz, die es externen Personen wie unabhängigen Prüfungsausschüssen oder 
inländischen Wahlbeobachtern erlaubt, an den Auszählungsverfahren teilzunehmen. 

45  Siehe dazu die Informationswebseite der Kantone zum E-Voting. 

https://www.osce.org/odihr/elections/14304
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680726c0b
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680726f6f
https://rm.coe.int/168071bc84
https://rm.coe.int/168071bc84
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680726f6f
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2547/de
https://www.evoting-info.ch/
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Wahlvorstand, wie im kantonalen Gesetz vorgesehen, aufgeteilt.46 Die kantonalen Regeln variieren, 
aber in allen drei Kantonen, die Internetwahlversuche durchführen, sind die Wahlvorstände per 
Gesetz mit der Überwachung des Prozesses beauftragt.47 
 
Die Kanzleien von Basel-Stadt und Thurgau wählen die Mitglieder der Wahlvorstände, meist aus den 
Reihen der kantonalen Angestellten, und in St. Gallen werden die Nominierungen von den politischen 
Parteien eingereicht. Da die kantonale Kanzlei und die Wahlvorstände in allen drei Kantonen für die 
Sicherung und Geheimhaltung der Wahlschlüsselanteile verantwortlich sind, die zur Entschlüsselung 
der Stimmen verwendet werden, gewährleistet die direkte Unterordnung und Abhängigkeit der 
Vorstandsmitglieder von einigen kantonalen Regierungen keine wirksame Aufsicht über die 
Internetwahl und steht im Widerspruch zu internationalen Standards.48 
 
Das Gesetz sollte Mindestanforderungen an die Zusammensetzung, das Mandat und die 
Verantwortlichkeiten der Wahlverwaltungsorgane, die für die Internetwahl zuständig sind, festlegen, 
um die Unabhängigkeit von der kantonalen Verwaltung zu gewährleisten, insbesondere in Bezug auf 
die Überwachung des Prozesses und die Sicherstellung, dass das Wahl- (kryptografische) Material 
nicht kompromittiert wird. 
 
Zusätzlich zu den Bundes- und Kantonsbehörden sind mehrere private Anbieter an der Gestaltung, 
Programmierung und Implementierung der Internetwahl beteiligt. Die Schweizerische Post war der 
einzige Anbieter, dessen System die bundesrechtlichen Anforderungen erfüllte und daher in diesen 
Wahlen eingesetzt werden durfte.49 Die meisten Gesprächspartner des ODIHR EET äußerten sich 
sehr zufrieden mit der Rolle der Schweizerischen Post im Wahlprozess. Sie sahen es sogar als 
vorteilhaft an, dass im ganzen Land nur ein einheitliches System verwendet wird. Allerdings wiesen 
einige Gesprächspartner auch auf die inhärente Gefahr hin, zu stark von einem einzigen Anbieter 
abhängig zu sein. Trotz dieser Bedenken überwog die Zufriedenheit, da das System der 
Schweizerischen Post als zuverlässig und effizient angesehen wird.50 Darüber hinaus sind die 
Kantone auf externe Anbieter für die Gestaltung und den Druck der Stimmkarten sowie für die 
Konfiguration ihrer lokalen IT-Infrastruktur angewiesen.51 Der Kanton St. Gallen beauftragte auch 
ein privates Unternehmen mit dem Betrieb eines Teils des Systems.52 Diese externen Anbieter haben 

 
46  Die Wahlabteilungen arbeiten nicht ausschließlich an der Internetwahl, sondern haben dafür designiertes Personal. 

In St. Gallen wird der Dienst für Politische Rechte von der E-Government-Einheit des Digital Services Office 
unterstützt. In Basel-Stadt ist die IT-Abteilung mit der Vorbereitung und Absicherung der Computer betraut. 

47  In Basel-Stadt schreibt die Verordnung über Testbetriebe für die Internetwahl vor, dass das Wahlkomitee Vertreter 
des Regierungsrates für Wahlen und Abstimmungen sowie Mitarbeiter der kantonalen Kanzlei umfasst. In St. 
Gallen schreibt das Gesetz über Wahlen und Abstimmungen vor, dass die Regierung ein kantonales Wahlbüro mit 
mindestens sieben Mitgliedern wählt, mit angemessener Vertretung der politischen Parteien und ohne 
Regierungsmitglieder. In Thurgau fungiert die kantonale Kanzlei als kantonales Wahlbüro für Bundes- und 
Kantonswahlen sowie Volksabstimmungen, und es gibt keine Kriterien für die Ernennung der fünf Mitglieder des 
Wahlvorstands, der die Internetwahl überwacht. 

48  Absatz 46.a der Richtlinien des Ministerkomitees des Europarats zur Umsetzung der Bestimmungen der 
Empfehlung CM/Rec(2017)5 zu Standards für E-Voting schreibt vor, dass „[d]ie privaten kryptografischen 
Schlüssel in einer öffentlichen Sitzung generiert und in separate Teile aufgeteilt werden sollten, die von mindestens 
zwei Personen, die wahrscheinlich nicht zusammenarbeiten, geteilt werden“.  

49  Der Bund ist Alleineigentümer der Schweizerischen Post. 
50  Absatz 88 des Erklärenden Memorandum zu den von 2017 Standards des Ministerkomitees des Europarats für 

elektronisches Wählen besagen, dass „[e]in Aspekt, der dazu beitragen wird sicherzustellen, dass das 
Wahlverwaltungsorgan die effektive Kontrolle über das E-Voting hat, darin besteht, dass die Mitgliedstaaten nicht 
zu stark von nur wenigen Anbietern abhängig sind, da dies zu einer Anbieterbindung führen könnte.“ 

51  St. Gallen und Thurgau haben die Gestaltung und den Druck der Stimmkarten an die Abraxas Informatik AG 
ausgelagert. St. Gallen hat den Druck der Stimmkarten an die Abraxas Informatik AG ausgelagert, Thurgau an die 
Baumer AG und Basel-Stadt an beide Anbieter. Alle Kantone haben die Ontrex AG mit der Konfiguration ihrer 
IT-Systeme beauftragt. 

52  Die Firma Mabuco GmbH spielte eine wesentliche Rolle bei den Misch- und Zählvorgängen. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680726c0b
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680726f6f
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168071bc84
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680726f6f
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680726f6f
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gesetzlich bedeutende Kompetenzen, die die Kantone bei ihrer Gesamtverantwortung für die 
Durchführung der Internetwahl beeinträchtigen können, was im Widerspruch zu internationalen 
Standards steht.53 Darüber hinaus wird die Beteiligung dieser Dritten nicht immer in der öffentlich 
zugänglichen Dokumentation berücksichtigt, was die Transparenz verringert. 
 
Im Einklang mit internationalen Standards sollte das Gesetz vorschreiben, dass die kantonalen 
Wahlverwaltungsorgane direkt für alle kritischen Wahlfunktionen verantwortlich sind. Die 
Beschaffungsprozesse für die ausgelagerten Internet-Wahl-Dienstleistungen und 
Softwarekomponenten sollten transparent durchgeführt werden. 
 
Die Bundeskanzlei arbeitete mit dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) und der 
Führungsunterstützungsbasis der Schweizer Armee zusammen.54 Obwohl der Eidgenössische 
Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte (EDÖB) bei der Ausarbeitung der 
Internetwahlvorschriften konsultiert wurde, berichteten einige kantonale Datenschutzbehörden 
gegenüber dem ODIHR, dass sie nicht in den Konsultationsprozess einbezogen wurden. Diese 
fehlende Einbindung könnte kritische Verfahren wie die Datenvernichtung gefährden.55 
 
C. AUTHORISIERUNG, TESTEN UND ÜBERPRÜFEN  
 
Um Internetwahlen einzuführen, müssen die Kantone vom Bundesrat lizenziert werden, und die 
Bundeskanzlei erteilt ihnen vor jeder eidgenössischen Abstimmung oder Wahl die Genehmigung.56 
Die Bundeskanzlei hat Richtlinien zum Genehmigungsverfahren herausgegeben, deren Ergebnisse 
öffentlich zugänglich sind. Die Kantone veröffentlichten ebenfalls ihre Dokumentation zu den 
Internetwahlkomponenten und -verfahren, in Übereinstimmung mit dem Gesetz.57  

 
Gemäß den neu eingeführten bundesweiten Anforderungen muss die Bundeskanzlei regelmäßige 
Prüfungen durch unabhängige Experten organisieren, anstelle der früher vorgesehenen formellen 
Zertifizierung des Internetwahlsystems. Die Prüfung ist in vier Bereiche unterteilt, und die 

 
53  Gemäß der VPR können Kantone operative Aufgaben an externe Organisationen delegieren, tragen jedoch 

weiterhin die Gesamtverantwortung für die Überwachung und Kontrolle der Arbeit des Systembetreibers. Absatz 
88 des Erläuternden Memorandums für Absatz 29 der CM/Rec(2017)5 besagt, dass die „[g]esetzlichen Pflichten 
der für die Durchführung von Wahlen zuständigen Stelle niemals ausgelagert werden dürfen, da diese Stelle für 
die Wahl verantwortlich ist“. 

54  Hervorzuheben ist, dass das NCSC Betreiber kritischer Infrastrukturen bei der Bewältigung von Cyber-
Sicherheitsvorfällen unterstützt. Es erstellt technische Analysen, um Bedrohungen und Vorfälle zu bewerten und 
zu verhindern sowie Schwachstellen zu identifizieren und zu beseitigen. Die Führungsunterstützungsbasis der 
Schweizer Armee überwacht Netzwerkaktivitäten, analysiert versuchte Cyberangriffe und ergreift die notwendigen 
Maßnahmen zum Schutz kritischer Systeme. 

55  Gemäß Absatz 28.d der Richtlinien des Ministerkomitees des Europarats zur Umsetzung der Bestimmungen der 
Empfehlung CM/Rec(2017)5 zu Standards für E-Voting sollte „[d]er Rechtsrahmen Verfahren für die 
Datenvernichtung umfassen, insbesondere um die Verarbeitung, Speicherung und Vernichtung der Daten (und 
Ausrüstung) der Wahltechnologie mit der Gesetzgebung zum Schutz personenbezogener Daten in Einklang zu 
bringen“. Des Weiteren schreibt die Modernisierte Konvention zum Schutz des Menschen bei der automatischen 
Verarbeitung personenbezogener Daten in ihrem Artikel 15.3, dass dass „Aufsichtsbehörden bei Vorschlägen für 
gesetzgeberische oder administrative Maßnahmen, die die Verarbeitung personenbezogener Daten vorsehen, 
konsultiert werden müssen“. Diese Verpflichtungen sind besonders relevant, da das Internetwahlsystem politische 
Meinungen verarbeitet, die gemäß Artikel 6.1 der Modernisierten Konvention als besondere Kategorien von Daten 
gelten, und [die Verarbeitung solcher Daten] „nur erlaubt sein darf, wenn geeignete Schutzmaßnahmen im Gesetz 
verankert sind“. 

56  Das BPR gewährt dem Bundesrat auch die Befugnis, „die elektronische Stimmabgabe jederzeit auszuschließen“. 
In einem solchen Fall können die Wähler weiterhin entweder per Post oder am Wahltag persönlich abstimmen. 

57  Die Informationen sind öffentlich auf den jeweiligen Seiten der  Bundeskanzlei in Französisch, Deutsch und 
Italienisch sowie auf den Seiten der Kantone Basel-Stadt, St. Gallen, und Thurgau (ausschliesslich auf deutsch). 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168071bc84
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680726f6f
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680726c0b
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680726f6f
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807c65bf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807c65bf
https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/droits-politiques/e-voting/apercu-des-essais.html
https://www.staatskanzlei.bs.ch/politische-rechte/wahlen-abstimmungen/e-voting/dokumentation-weiterentwicklung.html
https://www.sg.ch/politik-verwaltung/abstimmungen-wahlen/e-voting/Bewilligungsverfahren-Dokumentation-Weiterentwicklung.html
https://rechtsdienst.tg.ch/e-voting/bewilligungsverfahren-dokumentation.html/15011
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Bundeskanzlei entscheidet, welche Prüfer für den jeweiligen Bereich verantwortlich sind.58 Dieser 
Prozess soll die Mängel des früheren Zertifizierungsverfahrens beheben, da es kritische Probleme im 
Wahlsystem der Schweizerischen Post nicht erkannt hatte.59 Dieses Verfahren zur Ernennung 
unabhängiger Prüfer entspricht nicht vollständig den internationalen Standards, da die 
Ernennungskriterien nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben sind sowie das 
Rekrutierungsverfahren nicht für alle unabhängigen und qualifizierten Fachleute offen ist und 
potenzielle Interessenkonflikte somit nicht berücksichtigt werden. Dies könnte Fragen zur 
Unabhängigkeit der Prüfer aufwerfen.60   
 
Unabhängige Prüfer sollten in einem offenen und öffentlichen Auswahlverfahren auf der Grundlage 
expliziter Kriterien ausgewählt werden. 
 
Die Bundesvorschriften legen die Kriterien fest, die von den Prüfern verwendet werden sollen.61 Im 
Einklang mit früheren ODIHR-Empfehlungen sind die Erstellung und der Druck der Stimmkarten 
nun in den Prüfungsumfang miteinbezogen. Dennoch äußerten einige Gesprächspartner des ODIHR 
EET Bedenken, dass die Kriterien für die Prüfung unklar und zu komplex sind. Dieser Prozess weist 
auch keine objektiven Kriterien für die Klassifizierung der Feststellungen durch die Prüfer auf, und 
es gibt keine klaren Nachverfahrensweisen zur Überwachung der tatsächlichen Umsetzung von 
Korrekturen, Empfehlungen und bewährten Verfahren. Die Prüfungsergebnisse werden online 
veröffentlicht, zusammen mit den Antworten der Kantone und der Schweizerischen Post.62 Die 
Konsultationen zwischen den Prüfern, der Bundeskanzlei und der Schweizerischen Post werden 
jedoch nicht öffentlich bekannt gemacht. Zusätzlich zur formellen Prüfung, die von der 
Bundeskanzlei vorgeschrieben wird, sind die Kantone dafür verantwortlich, den Quellcode der 
Systemsoftware zu veröffentlichen. 
 
Viele Prozesse im Zusammenhang mit der Internetwahl, wie die Wählerregistrierung und das 
Wählerverzeichnismanagement, werden durch zusätzliche Technologien unterstützt, die auf 
Bundesebene nicht geregelt sind und daher von dem Bewertungsumfang der Bundeskanzlei 
ausgeschlossen sind. Das Fehlen von Bundesvorschriften führt zu Systemdesigns ohne 
Verpflichtungen zur ordnungsgemäßen Prüfung, Auditierung und Bewertung (oder Zertifizierung) 
der unterstützenden Systeme, was im Widerspruch zu internationalen Standards steht.63  
 
Es sollte erwogen werden, die Prüfung durch die Bundeskanzlei auf alle unterstützenden 
Informations- und Kommunikationstechnologien auszuweiten, die die Internetwahl und die 

 
58  Die vier Prüfungsbereiche sind das kryptografische Protokoll des Systems, die Software, die Infrastruktur und der 

Betrieb der Schweizerischen Post und der Kantone sowie ein Eindringungstest. Für einige dieser Bereiche werden 
mehr als ein Prüfer ernannt. 

59  Für die Versuche im Jahr 2019 wurden Mängel im Quellcode von unabhängigen Experten nach dessen 
Veröffentlichung erkannt, anstatt zum Zeitpunkt der Zertifizierung festgestellt zu werden. 

60  Absatz 37.a der Richtlinien des Ministerkomitees des Europarats zur Umsetzung der Bestimmungen der 
Empfehlung CM/Rec(2017)5 zu Standards für E-Voting schreibt vor, dass „die Kriterien, Modalitäten und 
zuständigen Institutionen, die an der Auswahl der Zertifizierungsstellen beteiligt sind, ausdrücklich in der 
nationalen Gesetzgebung festgelegt werden sollten. Die Mitgliedstaaten sind dafür verantwortlich, die Regeln und 
Richtlinien für das Auswahlverfahren zu entwerfen. Diese Verfahren müssen rechtzeitig vor dem Wahltag bekannt 
und öffentlich gemacht werden. Dies wird die Aufgabe der Anbieter erleichtern und das Vertrauen der Wähler in 
die Verfahren stärken. Die Anzahl der Zertifizierungsstellen sollte nicht begrenzt sein; jeder, der unabhängig und 
qualifiziert ist, sollte berechtigt sein, die Zertifizierung durchzuführen“.  

61  Diese sind in der VPR, der VEleS und deren Anhang sowie im erläuternden Bericht zu den Änderungen dieser 
beiden Verordnungen enthalten. 

62  Der rechtliche Rahmen ist auf derWebsite des Bundeskanzleramts zum Thema Internetwahlen zu finden. 
63  Die Richtlinien des Ministerkomitees des Europarates von 2022 zur Nutzung von IKT in Wahlprozessen 

empfehlen, ie "Mitgliedstaaten eine Bewertung der im Wahlprozess eingesetzten IKT-Lösungen durch 
unabhängige Experten vor der Implementierung organisieren sollten." 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680726c0b
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680726f6f
https://www.bk.admin.ch/bk/en/home/politische-rechte/e-voting/ueberpruefung_systeme.html
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a575d9


Schweizer Eidgenossenschaft  Seite: 17 
Wahlen der Bundesversammlung  
22. Oktober 2023 
ODIHR Wahl-Expertenteam Abschlussbericht 

 

Konsolidierung der Wahlergebnisse aus den verschiedenen Wahlkanälen beeinflussen, im Einklang 
mit internationalen Standards. 
 
 
VII. ZUGÄNGLICHKEIT DER WAHLEN FÜR PERSONEN MIT BEHINDERUNGEN  
 
A. RECHTLICHE GRUNDLAGEN  
 
In der Schweiz gibt es schätzungsweise bis zu 1,8 Millionen Menschen mit Behinderungen, 
einschließlich Minderjährigen, was etwa 20 Prozent der gesamten Bevölkerung ausmacht. Von diesen 
1,8 Millionen Menschen werden rund 29 Prozent als schwerbehindert eingestuft.64 Der rechtliche 
Rahmen für die Wahlbeteiligung von Menschen mit Behinderungen besteht hauptsächlich aus der 
Bundesverfassung, dem BPR, dem Bundesgesetz zur Beseitigung von Benachteiligungen von 
Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz oder BehiG, zuletzt geändert 2020) 
und der Verordnung zur Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen von 
2003 (zuletzt geändert 2021).65 Die Bundesgesetzgebung bietet einige wichtige Garantien, die die 
Teilnahme von Menschen mit Behinderungen am Wahlprozess sicherstellen sollen. Dennoch gibt es 
mehrere Aspekte, die noch überarbeitet und angepasst werden müssen, um vollständig den 
Bestimmungen der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu entsprechen.  
 
Seit 1999 verbietet die Bundesverfassung Diskriminierung aufgrund von Behinderung und fordert 
die Einführung von Maßnahmen zur Beseitigung solcher Praktiken.66 Das BehiG definiert 
Diskriminierung jedoch eng und enthält keine klaren Bestimmungen über indirekte Diskriminierung 
durch nichtstaatliche Akteure, die keine angemessenen Vorkehrungen treffen67 und keinen Zugang 
zu einem wirksamen Rechtsmittel gewährleistet.68 Somit sind die gesetzlichen Bestimmungen zur 
Gleichstellung und Nichtdiskriminierung nicht mit der UN-Behindertenrechtskonvention (CRPD) 
harmonisiert und gewährleisten nicht die volle und gleichberechtigte Wahlteilnahme von Menschen 
mit Behinderungen.69  
 
Um die volle und wirksame Umsetzung der politischen Rechte von Menschen mit Behinderungen zu 
gewährleisten, sollte die Gesetzgebung im Einklang mit den in der Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen verankerten Nichtdiskriminierungsstandards geändert werden, 
einschließlich indirekter Diskriminierung, Verweigerung angemessener Vorkehrungen und 
Sicherstellung des Rechts auf und des Zugangs zu einem Rechtsbehelf. 

 
64  Siehe dazu die Informationen bereitgestellt vom Statistischen Bundesamt. 
65  Die Schweiz ratifizierte 2014 die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (CRPD) von 

2006, jedoch nicht das Fakultativprotokoll zur Konvention und stellt somit keinen Rechtsbehelf für Verstöße gegen 
die CRPD sicher. Das Fakultativprotokoll ergänzt die  CRPD unter anderem um einen Mechanismus, der es 
Einzelpersonen und Gruppen ermöglicht, Beschwerden beim Ausschuss für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen einzureichen, wenn sie der Meinung sind, dass ihre Rechte gemäß der CRPD verletzt wurden. 

66  Die zivilgesellschaftliche Organisation Inclusion Initiative versucht, bis Oktober 2024 100.000 Unterschriften zu 
sammeln, um eine Volksabstimmung zur Änderung von Artikel 8 der Bundesverfassung durchzuführen und die 
"rechtliche und faktische Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen" sowie 
"notwendige Unterstützungs- und Anpassungsmaßnahmen, insbesondere persönliche und technische Assistenz, im 
Rahmen der Verhältnismäßigkeit" sicherzustellen.  

67  Siehe dazu mehr Information über das Konzept der angemessenen Vorkehrungen. 
68  Das DDA gewährt Menschen mit Behinderungen ausdrücklich das Recht, notwendige Maßnahmen zur Beseitigung 

von Diskriminierung nur in Bezug auf Infrastruktur, öffentliche Verkehrsmittel und Dienstleistungen von 
staatlichen und lizenzierten Unternehmen zu verlangen.  

69  Artikel 5 der CRPD schreibt vor, dass „die Staaten jegliche Diskriminierung aufgrund von Behinderung verbieten 
und Menschen mit Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung aus jeglichen 
Gründen garantieren“ und „alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass angemessene 
Vorkehrungen getroffen werden“. 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/economic-social-situation-population/equality-people-disabilities/disabilities.html
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
https://www.inklusions-initiative.ch/
https://www.unv.org/sites/default/files/unvpf/UNDP%20Guidance%20note%20on%20reasonable%20accomodation.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
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Das DDA definiert allgemeine Anforderungen an die Barrierefreiheit, beschränkt diese jedoch auf 
den Abbau von Zugangsbarrieren im öffentlichen Verkehr sowie in Gebäuden und Dienstleistungen. 
Für die Wahlen zum Nationalrat schreibt das FAPR den Kantonen vor, sicherzustellen, dass Wähler 
mit Behinderungen wählen können, und erlaubt der kantonalen Gesetzgebung vorzuschreiben, dass 
Wähler, die nicht selbstständig wählen können, Unterstützung von einer Person ihrer Wahl erhalten 
dürfen. Allerdings fehlt in der Bundesgesetzgebung die allgemeine Anforderung, dass das 
Wahlverfahren, die Einrichtungen und die Materialien angemessen, zugänglich und leicht 
verständlich und zu benutzen sind, wie es die CRPD vorschreibt.70 
 
Das Gesetz sollte ausdrücklich Wahlverfahren, Einrichtungen und Materialien vorschreiben, die es 
Wählern mit Behinderungen ermöglichen, unabhängig wahlbezogene Informationen zu erhalten und 
selbstständig zu wählen. 
 
B. WAHLRECHTE  
 
Bürger über 18 Jahren haben das Recht, an Bundeswahlen und Volksabstimmungen teilzunehmen, 
es sei denn, sie sind aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen Behinderung entmündigt.71 
Im Widerspruch zur CRPD sehen das Schweizerische Zivilgesetzbuch und das Schweizer 
Erwachsenenschutzrecht eine vollständige Vormundschaft mit vollständiger stellvertretender 
Entscheidungsfindung für Personen mit bestimmten Arten von geistiger Behinderung oder 
psychosozialen Erkrankungen vor.72  
 
Bundesrechtliche Bestimmungen, die zur Entmündigung von Menschen mit geistiger Behinderung 
führen, sollten überprüft und ein System der unterstützten Entscheidungsfindung im Einklang mit 
internationalen Standards entwickelt und umgesetzt werden. 
 
Die Wählerregistrierung erfolgt passiv. Wählerlisten werden von den Gemeinden oder Kantonen auf 
Grundlage der Bevölkerungsregister erstellt. Im Kanton Basel-Stadt konnten Personen mit 
Behinderungen bis spätestens 55 Tage vor dem Wahltag einen Antrag auf Registrierung für die 
Internetabstimmung stellen. Dabei mussten sie ihre Behindertenkarte oder ein ärztliches Attest 
entweder in Papierform oder elektronisch vorlegen. 18 Personen stellten diesen Antrag und wurden 
vor diesen Wahlen registriert. Die Registrierung für die Internetabstimmung gilt für alle zukünftigen 
Wahlen und Volksabstimmungen. 

 
70  Artikel 29 der CRPD schreibt vor, dass die Staaten sicherstellen, „dass Wahlverfahren, Einrichtungen und 

Materialien angemessen, zugänglich und leicht zu verstehen und zu benutzen sind“. Siehe auch Absatz 13 des 
Allgemeinen Kommentars Nr. 2 des Ausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, der erklärt, 
dass „solange Waren, Produkte und Dienstleistungen der Öffentlichkeit zugänglich oder bereitgestellt werden, sie 
für alle zugänglich sein müssen, unabhängig davon, ob sie von einer öffentlichen Behörde oder einem privaten 
Unternehmen besitzen und/oder bereitgestellt werden. Menschen mit Behinderungen sollten gleichberechtigten 
Zugang zu allen Waren, Produkten und Dienstleistungen haben, die der Öffentlichkeit zugänglich sind oder 
bereitgestellt werden, auf eine Weise, die ihren effektiven und gleichberechtigten Zugang sicherstellt und ihre 
Würde respektiert“.  

71  Im November 2020 änderte der Kanton Genf seine Verfassung, um allen Menschen mit Behinderungen das 
uneingeschränkte Recht zu gewähren, an kantonalen Wahlen teilzunehmen und gewählt zu werden. 

72  Artikel 12 der CRPD verpflichtet die Staaten, „anzuerkennen, dass Menschen mit Behinderungen in allen 
Lebensbereichen gleichermaßen wie andere Rechts- und Handlungsfähigkeit genießen“. Absatz 26 a. und b. der 
Abschließenden Bemerkungen zur Schweiz von 2022 empfiehlt, „das Zivilgesetzbuch und das 
Erwachsenenschutzgesetz zu ändern und alle Gesetze sowie damit verbundene Richtlinien und Praktiken 
aufzuheben, die darauf abzielen oder zur Folge haben, die Anerkennung von Menschen mit Behinderungen als 
Rechtssubjekte zu verweigern oder zu mindern“, sowie „ein national einheitliches Rahmenwerk für unterstützte 
Entscheidungsfindung zu entwickeln und umzusetzen, das den Willen, die Vorlieben und die individuellen 
Entscheidungen von Menschen mit Behinderungen respektiert. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiEuYT6ipGBAxXYhv0HHYSzD6EQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fdocstore.ohchr.org%2FSelfServices%2FFilesHandler.ashx%3Fenc%3D6QkG1d%252FPPRiCAqhKb7yhsrBkvDLHrFFq8wSOe2z9g3iabN5qHj64PPrzY%252B8hK9VB6m7fXkXDzRB3Ibb4lb7at6DOeJ8UVWYrcIwdVfPhqEdbG7y%252FNWJ3qjd%252BZRrBIZVF&usg=AOvVaw0UA1r7R2ezaNP4oYuxqJci&opi=89978449
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Um für eine Wahl zu kandidieren, müssen einzelne Kandidaten auf einer Liste von Kandidaten, 
üblicherweise einer Parteiliste, aufgenommen sein.73 Bei diesen Wahlen gab es eine Rekordzahl an 
Kandidaten mit Behinderungen, hauptsächlich aufgrund einer Kampagne der Zivilgesellschaft, die 
das Bewusstsein für die politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen schärfte.74 Es gab 
jedoch keine unterstützenden Maßnahmen zur Förderung ihrer Kandidaturen, wie z.B. 
Gebärdensprachdolmetscher, Sprachassistenten oder Spracherkennungstools. Zudem wurden keine 
Maßnahmen ergriffen, um gewählten Personen mit Behinderungen die Ausübung ihres Mandats zu 
ermöglichen, wie es die Vorgaben der CRPD vorschreiben.75 
 
C. WAHLCAMPAGNE UND MEDIEN  
 
Einige Kandidaten, insbesondere diejenigen mit schweren Behinderungen, hatten nicht die gleichen 
Chancen, ihre Wahlkampagne durchzuführen wie alle anderen Kandidaten. Dies lag an den 
zusätzlichen Kosten, die sie zu tragen hatten, wie beispielsweise für Gebärdensprachdolmetscher, 
spezielle Transportmittel und Sprachassistenten.76 Für einige Kandidaten übernahmen die 
nominierende Partei oder Organisationen von Menschen mit Behinderungen diese Ausgaben. 
Mindestens ein Kandidat finanzierte diese zusätzlichen Kosten jedoch durch Crowdfunding. Mehrere 
Kandidaten verzichteten darauf, ihre Parteien um die Übernahme solcher Kosten zu bitten, da sie 
befürchteten, bei zukünftigen Wahlen die Unterstützung der Partei zu verlieren.77 Die 
Schwierigkeiten, denen Kandidaten begegnen, wenn sie nach gleichen Chancen für ihre Kampagne 
streben, stehen im Widerspruch zu Artikel 29 der CRPD. 
 
Um sicherzustellen, dass Kandidaten mit Behinderungen gleiche Kampagnenchancen haben, sollte 
die Bereitstellung finanzieller Unterstützung zur Reduzierung behinderungsbedingter Kosten in 
Betracht gezogen werden. Solche Ausgaben könnten durch Versicherungen oder öffentliche 
Subventionen für Parteien, die ihre Inklusivität nachweisen, oder durch einen speziellen öffentlichen 
Fonds gedeckt werden. 
 
Mehrere Gesprächspartner des ODIHR EET, darunter auch aus politischen Parteien, stellten fest, dass 
Wahlkampfveranstaltungen nicht vollständig barrierefrei für Wähler mit Behinderungen waren, dass 
die Veranstaltungsorte nicht immer zugänglich waren und dass Gebärdensprachdolmetscher nur in 
wenigen Fällen bereitgestellt wurden. Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung für politische 

 
73  Um einzeln zu kandidieren, müssten Kandidaten eine Parteiliste mit nur ihrem Namen registrieren und unter den 

gleichen Bedingungen wie Parteilisten antreten. 
74  Die zivilgesellschaftliche Organisation Pro Infirmis führte die Kampagne „Gewöhn dich dran“ durch. Dem ODIHR 

EET wurden 35 Kandidaten mit Behinderungen bekannt, darunter 15 Frauen. Elf wurden von den 
Sozialdemokraten nominiert, jeweils fünf von der Mitte und der Grünliberalen Partei, jeweils drei von den Grünen, 
der Evangelischen Volkspartei und der Freisinnig-Demokratischen Partei, zwei von der Mass-Voll-Partei und 
jeweils einer von Les Libres, der Piratenpartei und UpRight. Von diesen wurden drei gewählt, alle Männer, von 
denen zwei wiedergewählt wurden.  

75  Artikel 29 der CRPD verlangt von den Staaten sicherzustellen, dass „Menschen mit Behinderungen effektiv und 
vollständig gleichberechtigt mit anderen am politischen und öffentlichen Leben teilnehmen können [...] durch: ii) 
Schutz des Rechts von Menschen mit Behinderungen [...] bei Wahlen zu kandidieren, effektiv ein Amt zu bekleiden 
und alle öffentlichen Funktionen auf allen Regierungsebenen auszuüben, wobei die Nutzung von unterstützenden 
und neuen Technologien, wo angemessen, erleichtert wird“. 

76  Diese Kosten wurden nicht von ihrer Versicherung übernommen, da sie nicht als notwendig oder arbeitsbezogen 
gelten. 

77  Siehe dazu Absätze 55.c und 56.c der Abschließenden Bemerkungen des CRPD von 2022 zur Schweiz. Der 
Ausschuss empfiehlt, „Mechanismen einzurichten, um das Recht aller Menschen mit Behinderungen auf 
Teilnahme am politischen und öffentlichen Leben zu gewährleisten, einschließlich durch Interessenvertretung, 
ohne Strafen oder Repressalien zu erleiden, wie zum Beispiel die Disqualifikation für 
Sozialversicherungsleistungen und andere Ansprüche“. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiEuYT6ipGBAxXYhv0HHYSzD6EQFnoECBUQAQ&url=https%3A%2F%2Fdocstore.ohchr.org%2FSelfServices%2FFilesHandler.ashx%3Fenc%3D6QkG1d%252FPPRiCAqhKb7yhsrBkvDLHrFFq8wSOe2z9g3iabN5qHj64PPrzY%252B8hK9VB6m7fXkXDzRB3Ibb4lb7at6DOeJ8UVWYrcIwdVfPhqEdbG7y%252FNWJ3qjd%252BZRrBIZVF&usg=AOvVaw0UA1r7R2ezaNP4oYuxqJci&opi=89978449
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Parteien, barrierefreie Websites zu betreiben. Nur wenige Parteien veröffentlichten ihre 
Wahlprogramme in einfacher Sprache und Gebärdensprache. Zudem waren diese Informationen auf 
den Websites der Parteien oft schwer zu finden. 
 
Per Gesetz ist die öffentliche Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) verpflichtet, eine 
bestimmte Menge an Informationen mit Untertiteln, Gebärdensprache und Audiodeskription 
bereitzustellen, und die Menge dieser Informationen nimmt allmählich zu.78 Gemäß dem 
Telekommunikationsgesetz von 1997 sollten alle lizenzierten Medien universelle Dienstleistungen 
anbieten, die für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind und unter Bedingungen, die mit denen 
für Menschen ohne Behinderungen vergleichbar sind.  
 
Die Vorschriften zur Barrierefreiheit digitaler Informationen schreiben Anforderungen für leicht 
verständliche Sprache und Gebärdensprache vor; diese können für Bundesbehörden, die Kantone und 
die Gemeinden gelten, jedoch nicht für private Einrichtungen und private Medien.79 Gebärdensprache 
ist rechtlich nicht als offiziell verwendete Sprache anerkannt, und es gibt keine Verpflichtung, bei 
wichtigen politischen öffentlichen Veranstaltungen, wie zum Beispiel bei Parlamentssitzungen, 
Gebärdensprachdolmetscher bereitzustellen. Die meisten Gesprächspartner des ODIHR EET räumten 
im Allgemeinen Fortschritte bei der Barrierefreiheit der Medien für Menschen mit Behinderungen 
ein, bemerkten jedoch, dass mehr politische Informationen mit Audiodeskription und in 
Gebärdensprache bereitgestellt werden sollten. 
 
D. WAHLVORGÄNGE  
 
Menschen mit Behinderungen können in Wahllokalen, per Briefwahl und, wo es möglich ist, durch 
Internetwahl abstimmen. Mehrere Gesprächspartner des ODIHR EET äußerten Bedenken, dass 
Menschen mit Behinderungen in Pflegeeinrichtungen und in anderen sozialen Einrichtungen oft 
unzureichend über ihr Wahlrecht und die Wahlverfahren informiert sind, während das Personal der 
Einrichtungen sie häufig nicht über ihr Wahlrecht informiert.80 
 
In Zusammenarbeit mit Behindertenorganisationen produzierte die Bundeskanzlei 
Wählerinformationen in einfacher Sprache auf Deutsch, Französisch und Italienisch und stellte sie 
auf das Wahlwebportal. Zudem war ein Video zu den Wahlverfahren verfügbar. 
Behindertenorganisationen verteilten diese Informationen unter ihren Mitgliedern in Institutionen 
und anderen interessierten Orten und trugen so zur Wählerinformation für Menschen mit 
Behinderungen bei. Während die meisten Gesprächspartner des ODIHR EET diese Praxis begrüßten, 
merkten sie an, dass mehr offizielle Wählerbildungs- und politische Informationen in einfacher und 
leicht verständlicher Sprache sowie mit Gebärdensprachübersetzung verfügbar sein sollten. 
Außerdem sollten politische Bildungskurse, die in regulären Schulen unterrichtet werden, auch in 
Schulen für Kinder mit Behinderungen angeboten werden.81  
 

 
78  Derzeit sind 80 Prozent der linearen TV-Programme der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) 

untertitelt, mit dem Ziel, bis 2027 alle redaktionellen TV-Programme zu untertiteln. Die SRG bietet mindestens 
1.000 Stunden Erstausstrahlung mit Gebärdensprachdolmetschung an, mit dem Ziel, bis 2027 1.300 Stunden zu 
erreichen, wobei politischer Inhalt prioritär behandelt wird. Sie plant, die Stunden von Programmen mit 
Audiodeskription von derzeit 1.200 auf 2.000 bis 2027 zu erhöhen. 

79  Siehe dazu den von 2020  Standard zur Barrierefreiheit (eCH-0059), der für alle Informationen und 
Dienstleistungen des öffentlichen Sektors gilt und vorschreibt, wie die E-Barrierefreiheit sichergestellt werden 
kann. 

80  Laut dem Statistischen Bundesamt leben etwa 26 Prozent der Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen. 
81  Die zivilgesellschaftliche Organisation Insieme, die mit und für Menschen mit geistiger Behinderung arbeitet, 

führte die Kampagne #IVote to raise awareness that persons with intellectual disabilities are interested in politics, 
but there is insufficient information in plain language and easy-to-read formats.  

https://www.ech.ch/sites/default/files/dosvers/hauptdokument/STAN_d_DEF_2020-05-19_eCH-0059_V3.0_Accessibility%20Standard.pdf
https://insieme.ch/wahlen/
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Der Kanton Basel-Stadt stellte allen Menschen mit Behinderungen im Kanton die Möglichkeit zur 
Internetabstimmung zur Verfügung, die von einem unabhängigen Prüfer als barrierefrei für Menschen 
mit Behinderungen zertifiziert wurde. Derzeit ermöglicht nur die Internetabstimmung blinden und 
sehbehinderten Personen, unabhängig zu wählen. Dies erhöht die Möglichkeiten für Menschen mit 
Behinderungen, geheim abzustimmen und sicherzustellen, dass ihre Stimmen wie beabsichtigt 
abgegeben werden. Allerdings waren die Anweisungen zur Internetabstimmung nicht in einfacher 
Sprache oder Gebärdensprachübersetzung verfügbar, wodurch sie für einige Menschen mit 
Behinderungen unzugänglich blieben. Dies steht im Widerspruch zu internationalen bewährten 
Praktiken.82 Die Codes, mit denen Wähler überprüfen konnten, dass ihre Stimmen korrekt erfasst 
wurden, waren auf den Wählerkarten, die per Post verschickt wurden, gedruckt, jedoch nicht in 
Braille vorbereitet. Ihr Design ermöglichte jedoch ein leichtes Auslesen durch spezielle 
Anwendungen auf Handgeräten, die von sehbehinderten Personen verwendet werden. 
 
Die Behörden und andere relevante Interessengruppen sollten barrierefreie 
Wählerbildungsmaterialien bereitstellen, einschließlich Anweisungen zur Internetabstimmung in 
Formaten, die für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind, Gebärdensprachübersetzung und 
Texte in einfacher Sprache. 
 
 
VIII. WÄHLEN, AUSZÄHLUNG UND ZUSAMMENFASSUNG DER 

WAHLERGEBNISSE 
 
Die Abstimmungs-, Auszählungs- und Zusammenfassungsverfahren der Wahlergebnisse werden 
durch kantonale Gesetze geregelt und variieren erheblich zwischen den Kantonen und Gemeinden, 
während die Bundeskanzlei dafür verantwortlich ist, dass die bundesweiten Standards eingehalten 
werden. 
 
Alle wahlberechtigten Personen erhalten ihre Stimmzettel und Wahlunterlagen per Post. Sie haben 
die Wahl, ihre Stimme entweder in einem Wahllokal oder per Post abzugeben. Diese Methode ist gut 
etabliert und wurde von mehr als 90 Prozent der Wähler genutzt. Um online abzustimmen, müssen 
die Wähler auf die offizielle Abstimmungsplattform zugreifen.83 Obwohl die Wahlunterlagen die 
Internetadresse und Maßnahmen zur Identifizierung der offiziellen Plattform enthielten, suchten 
einige Wähler stattdessen nach dem Portal in Webbrowsern. Dies birgt das Risiko, auf eine falsche 
Abstimmungsplattform zu gelangen, die darauf abzielt, ihre Zugangsdaten zu stehlen.84 Entsprechend 
einer früheren Empfehlung des ODIHR wurden mehr Informationen zur Internetabstimmung 
bereitgestellt, einschließlich einer Website mit aktuellen Informationen, einer Demoplattform und 
gedruckten Anleitungen, die im Juni 2023 von den Kantonen verschickt wurden.85 
 

 
82  Gemäß der Verordnung über die elektronische Stimmabgabe der Bundeskanzlei war der Standard zur 

Barrierefreiheit eCH-005913 ür die Internetabstimmung anwendbar, mit Ausnahme der Anforderungen an 
Gebärdensprache und einfache Sprache. Artikel 92 des Erläuternden Memorandums zur Empfehlung 
CM/Rec(2017)5 besagt, dass „die Verwendung von Gebärdensprache und Untertiteln ebenfalls einbezogen werden 
sollte, um Barrieren bei der Kommunikation über E-Voting weiter zu reduzieren“. 

83   Die Abstimmungswebsites sind für jeden Kanton individuell gestaltet und werden zu jeder Wahl aktualisiert. 
84  Im Vorfeld der Wahl wurde ein, ein möglicher Angriff gemeldet, bei dem Wähler aufgefordert werden sollten, ihre 

Rücksendecodes zur individuellen Überprüfbarkeit auf einem inoffiziellen Abstimmungsportal einzugeben, anstatt 
die ihnen angezeigten Rücksendecodes selbst zu überprüfen. Die meisten Gesprächspartner waren der Ansicht, 
dass die Informationen in den gedruckten Unterlagen ausreichten, um einen solchen Cyberangriff zu verhindern, 
während die Wahlverwaltungen erwägen, das Bewusstsein der Wähler zu schärfen und sicherzustellen, dass die 
gedruckten Materialien, die an die Wähler gesendet werden, klar und benutzerfreundlich sind. 

85   Die Testplatform ist öffentlich zugänglich. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/336/en
https://www.ech.ch/sites/default/files/dosvers/hauptdokument/STAN_d_DEF_2020-05-19_eCH-0059_V3.0_Accessibility%20Standard.pdf
https://www.ech.ch/sites/default/files/dosvers/hauptdokument/STAN_d_DEF_2020-05-19_eCH-0059_V3.0_Accessibility%20Standard.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168071bc84
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=090000168071bc84
https://andreaskuster.ch/blog/2023/CVD-EVoting-Swiss-Post/
https://demo.evoting.ch/


Schweizer Eidgenossenschaft  Seite: 22 
Wahlen der Bundesversammlung  
22. Oktober 2023 
ODIHR Wahl-Expertenteam Abschlussbericht 

 

Um auf die Plattform für die Internetabstimmung zuzugreifen, müssen die Wähler einen in ihren 
Wahlunterlagen gedruckten Code und ihr Geburtsdatum eingeben. Obwohl dies nicht die sicherste 
Methode zur Wählerauthentifizierung ist, äußerten die Gesprächspartner des ODIHR EET keine 
Bedenken hinsichtlich einer möglichen Wählerausgabe. Sobald ein Wähler seine Wahl auf dem 
Stimmzettel trifft oder bestätigt, wird der Stimmzettel im Abstimmungsgerät verschlüsselt, wodurch 
die Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Das System bietet eine Verifizierbarkeit der Wahl wie beabsichtigt 
mittels einer Kombination aus Auswahlcodes und Wahlquittungen für eine Verifizierbarkeit der 
Aufzeichnung wie abgegeben.  
 
Die erste abgegebene und vom Kanton erhaltene Stimme gilt als gültig, unabhängig vom verwendeten 
Wahlkanal. Wenn der Stimmzettel per Post gesendet wurde, überprüft der Kanton beim Erhalt eines 
Papierstimmzettels den Barcode auf der Wahlkarte, die im äußeren Umschlag enthalten sein muss. 
Wahlberechtigte, die online abstimmen dürfen, aber noch nicht abgestimmt haben, werden von der 
Wählerliste für die Internetabstimmung ausgeschlossen, und der Papierstimmzettel wird akzeptiert. 
Wenn die Wähler bereits online abgestimmt haben, wird ihr Poststimmzettel nicht berücksichtigt. 
Wähler können nur einmal online abstimmen. Die Gesprächspartner des ODIHR EET waren sich 
keiner Versuche von Wählern bewusst, mehrfach abzustimmen. 
 
Am Wahltag werden die Internetstimmen anonymisiert und entschlüsselt. Die Anonymisierung 
erfolgt mithilfe eines Mix-Netzes, das auf fünf Kontrollkomponenten verteilt ist, von denen vier sich 
auf dem Gelände der Schweizerischen Post befinden und eine vom Kanton betrieben wird.86 Die 
Stimmen werden dann auf einen Offline-Computer übertragen, wo sie entschlüsselt werden, um die 
Wahlentscheidungen offenzulegen. Der Entschlüsselungsschlüssel wird mithilfe eines 
Schlüsselaustauschmechanismus aufgeteilt, der die Teilnahme von zwei Mitgliedern der 
Wahlkommission erfordert, um den Inhalt der Stimmen zu enthüllen. Diese Vorgänge sind für den 
Kanton und die Wahlkommission mit mathematischen Beweisen überprüfbar. Die Überprüfung 
dieser Beweise erfolgt auf einem dritten Computer, der ebenfalls nicht mit dem Internet verbunden 
ist. 
 
Im Falle der Internetabstimmung stellten die Kantone und die Schweizerische Post Checklisten für 
die Abläufe zur Stimmenzählung und zur Überprüfung der Ergebnisse zur Verfügung. Die kantonalen 
Behörden setzten diese Checklisten jedoch nicht konsequent um, insbesondere in Bezug auf die 
Durchführung der universellen Verifizierungsnachweise (Zero-Knowledge-Proofs) und manuelle 
Überprüfungen durch die Wahlkommissionen. Darüber hinaus war der Prozess nicht öffentlich 
zugänglich, was die Transparenz beeinträchtigte. Während die universellen Verifizierungsnachweise 
nur durch die Verwendung von Open-Source-Software, die von der Schweizerischen Post erstellt 
wurde, überprüft wurden, wurde dem ODIHR EET mitgeteilt, dass in Zukunft zusätzliche Software 
und Anbieter für diese Überprüfung verwendet werden könnten.87 
 
Nach der Stimmenzählung wurden die Ergebnisse aller Abstimmungskanäle in die von Kanton und 
Gemeinden gemeinsam genutzte Tabellierungssoftware importiert. Die Gemeinden erfassen dann die 
Ergebnisse der Internet- und der Briefwahl, die anschließend auf kantonaler Ebene zusammengeführt 
werden. 
 
Drei Tage nach der Veröffentlichung der Wahlergebnisse gab das Bundesamt für Statistik eine 
Fehlberechnung in den zusammengefassten Ergebnissen der politischen Parteien auf Bundesebene 

 
86  Die vier Kontrollkomponenten sind unterschiedlich konstruiert und laufen auf verschiedenen Betriebssystemen 

und Computern.  
87  Der Quellcode des Verifikationsprogramms der Schweizerischen Post ist online verfügbar. 
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bei den Nationalratswahlen bekannt.88 Laut den Bundesbehörden wurde der Fehler während eines 
Verifizierungsprozesses festgestellt und auf ein anderes Datenübertragungsformat zurückgeführt, das 
in den Kantonen Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden und Glarus verwendet wurde.89 
Die fehlerhafte Tabellierung veränderte den Gesamtanteil einiger Parteien für das gesamte Land 
künstlich, beeinträchtigte jedoch nicht die ursprünglich festgelegte Sitzverteilung.90 Jedoch wurde 
die Reihenfolge der Parteien auf Bundesebene beeinflusst, was von Bedeutung war, da die 
Zusammensetzung des Bundesrates, der von der Bundesversammlung gewählt wird, auf dem 
Gesamtstimmenanteil basiert. Demnach erhalten die drei Parteien mit dem höchsten Stimmenanteil 
jeweils zwei Sitze im Bundesrat, und die Partei mit dem viertgrößten Stimmenanteil erhält einen 
Sitz.91 Obwohl der Tabellierungsfehler trivial erschien und rechtzeitig vor den Bundesratswahlen 
entdeckt wurde, verdeutlichen solche Fehler die Notwendigkeit umfassender Tests der 
Tabellierungssoftware auf Bundesebene und eine Überprüfung vor der Veröffentlichung der 
Ergebnisse. 
 
Um das Vertrauen der Wählerschaft in die Integrität der Wahlergebnisse zu erhalten, sollten die 
Behörden umfassende Tests der Abstimmungs-, Zähl- und Tabellierungssysteme durchführen und die 
Koordinierung der Ergebnisse mit den kantonalen Verwaltungen lange vor den Wahlen sicherstellen. 
 
 
IX. EMPFEHLUNGEN 
 
Diese Empfehlungen, wie im gesamten Text enthalten, sollen dazu beitragen, die Durchführung von 
Wahlen in der Schweizerischen Eidgenossenschaft weiter zu verbessern und die Bemühungen zu 
unterstützen, sie vollständig in Einklang mit den OSZE-Verpflichtungen und anderen internationalen 
Verpflichtungen und Standards für demokratische Wahlen zu bringen. Diese Empfehlungen sollten 
im Zusammenhang mit früheren ODIHR-Empfehlungen gelesen werden, die noch nicht 
berücksichtigt wurden. Das ODIHR steht bereit, die Schweizer Behörden bei der weiteren 
Verbesserung des Wahlprozesses zu unterstützen und die Empfehlungen in diesem und früheren 
Berichten umzusetzen.92 
  

 
88  Siehe dazu die Pressemitteilung von dem Bundesamt für Statistik.  
89  Diese drei Kantone übermittelten ihre Wahlergebnisse zur Gesamterfassung auf Bundesebene im MS-Excel-

Format, das sich von dem Format unterschied, das von allen anderen Kantonen verwendet wurde. Laut der 
Bundeskanzlei war die verwendete Tabellierungssoftware nicht korrekt programmiert, um die Ergebnisse in 
diesem Format genau zu lesen, und infolgedessen wurden die Wahlergebnisse aller Parteien in den drei Kantonen 
mehrfach gezählt.  

90  Siehe dazu die Tabelle der Korrekturen die vom Bundesamt für Statistik veröffentlicht worden ist. 
91  Nach der Korrektur des Fehlers landete die FDP.Die Liberalen auf dem dritten Platz, statt der Mitte, die auf den 

vierten Platz zurückfiel. Aufgrund der Korrektur und basierend auf der Formel zur Bestimmung der politischen 
Zusammensetzung des Bundesrats erhielten die FDP.Die Liberalen zwei Sitze im Bundesrat, während die Mitte 
einen Sitz erhielt. Wäre der Fehler unentdeckt geblieben, hätten die FDP.Die Liberalen einen Sitz erhalten, 
während die Mitte zwei Sitze im Bundesrat gewonnen hätte. 

 92 In Absatz 25 des OSZE-Dokuments von Istanbul von 1999, erpflichteten sich die teilnehmenden OSZE-Staaten, 
„die Wahlbewertungen und Empfehlungen des ODIHR umgehend zu verfolgen“. Die Nachverfolgung der früheren 
Empfehlungen aus dem bschlussbericht über die Wahl zur Bundesversammlung 2015 wird vom ODIHR EAM wie 
folgt bewertet: Empfehlung 6 wurde vollständig umgesetzt, Empfehlungen 2 und 4 wurden größtenteils umgesetzt, 
und Empfehlungen 3 und 5 wurden teilweise umgesetzt. Die Empfehlunden 10, 12 und 20 von dem 
Abschlussbericht über die Wahlen zur Bundesversammlung 2011  wurden vollständig umgesetzt, Empfehlungen 
9, 11, 16, 17, 18, 19, 21 und 22 wurden größtenteils umgesetzt, und Empfehlungen 2, 6, 13 und 15 wurden teilweise 
umgesetzt. 

 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/news/whats-new.assetdetail.29025152.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/83740.pdf
https://www.osce.org/mc/39569
https://www.osce.org/files/f/documents/8/e/222556.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/4/f/87417.pdf
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Partei- und Wahlkampffinanzierung 
 
1. Es sollte erwogen werden, das Gesetz dahingehend zu ändern, dass das für die Aufsicht über 

die politischen Finanzen zuständige Gremium und dessen Kompetenzen ausdrücklich festgelegt 
werden.  

 
2. Die Transparenzregeln zur Offenlegung der finanziellen Interessen gewählter Mandatsträger    

könnten im Einklang mit internationalen Standards verstärkt werden. 
 
3. Beschränkungen von Wahlkampfspenden und -ausgaben sollten in Betracht gezogen werden. 

Im Einklang mit internationalen Standards sollten explizite Offenlegungspflichten für Spenden 
von staatlichen oder kontrollierten Unternehmen an politische Akteure eingeführt werden. 
 

4. Die kantonale Gesetzgebung sollte die Anwendung der bundesweiten Regelung zur    
Wahlkampffinanzierung auf die Wahlen zum Ständerat ausdehnen, einschließlich des Verbots 
anonymer und ausländischer Spenden sowie den Offenlegungspflichten.  
 

5. Es könnte erwogen werden, eine Anforderung einzuführen, dass Wahlkämpfer ihre 
Kampagnenausgaben in disaggregierter Form offenlegen, um die Transparenz weiter zu 
erhöhen. 

 
6. Um die Transparenz zu erhöhen, könnte in Erwägung gezogen werden, zusätzliche Funktionen 

in die Datenbank der Schweizerischen Eidgenössischen Finanzkontrolle einzuführen. Dazu 
könnte die Konsolidierung der Parteikonten gehören, um kantonale und lokale Zweigstellen 
sowie ihnen angeschlossene Organisationen einzubeziehen und alle Spenden aus einer einzigen 
Quelle an alle Kampagnen zu identifizieren. 

 
Internetwahlen 
 
7. Der bundesrechtliche Rahmen für die Internetwahl sollte sicherstellen, dass die Kantone keine 

Abweichungen von den Regeln vornehmen, die das Wahlgeheimnis und die Integrität der 
Ergebnisse gewährleisten. Alternativ sollte er ein strenges Verfahren für individuelle 
Ausnahmen von den Bundesanforderungen vorschreiben. 

 
8. Im Einklang mit den Verpflichtungen der OSZE und einer früheren Empfehlung der ODIHR 

sollte die Wahlgesetzgebung dahingehend geändert werden, dass sie ausdrücklich die 
internationale und bürgerliche Beobachtung aller Aspekte des Wahlprozesses, einschließlich 
aller Phasen der Internetwahl auf Bundes- und Kantonsebene, erlaubt. 

 
9. Das Gesetz sollte Mindestanforderungen an die Zusammensetzung, das Mandat und die 

Verantwortlichkeiten der Wahlverwaltungsorgane, die für die Internetwahl zuständig sind, 
festlegen, um die Unabhängigkeit von der kantonalen Verwaltung zu gewährleisten, 
insbesondere in Bezug auf die Überwachung des Prozesses und die Sicherstellung, dass das 
Wahl- (kryptografische) Material nicht kompromittiert wird. 

 
10. Im Einklang mit internationalen Standards sollte das Gesetz vorschreiben, dass die kantonalen 

Wahlverwaltungsorgane direkt für alle kritischen Wahlfunktionen verantwortlich sind. Die 
Beschaffungsprozesse für die ausgelagerten Internet-Wahl-Dienstleistungen und 
Softwarekomponenten sollten transparent durchgeführt werden.  
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11. Unabhängige Prüfer sollten in einem offenen und öffentlichen Auswahlverfahren auf der 
Grundlage expliziter Kriterien ausgewählt werden. 

 
12. Es sollte erwogen werden, die Prüfung durch die Bundeskanzlei auf alle unterstützenden 

Informations- und Kommunikationstechnologien auszuweiten, die die Internetwahl und die 
Konsolidierung der Wahlergebnisse aus den verschiedenen Wahlkanälen beeinflussen, im 
Einklang mit internationalen Standards. 

 
Zugänglichkeit der Wahlen für Leute mit Behinderungen 
 
13. Um die volle und wirksame Umsetzung der politischen Rechte von Menschen mit 

Behinderungen zu gewährleisten, sollte die Gesetzgebung im Einklang mit den in der 
Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen verankerten 
Nichtdiskriminierungsstandards geändert werden, einschließlich indirekter Diskriminierung, 
Verweigerung angemessener Vorkehrungen und Sicherstellung des Rechts auf und des 
Zugangs zu einem Rechtsbehelf. 

 
14. Das Gesetz sollte ausdrücklich Wahlverfahren, Einrichtungen und Materialien vorschreiben, 

die es Wählern mit Behinderungen ermöglichen, unabhängig wahlbezogene Informationen zu 
erhalten und selbstständig zu wählen. 

 
15. Bundesrechtliche Bestimmungen, die zur Entmündigung von Menschen mit geistiger 

Behinderung führen, sollten überprüft und ein System der unterstützten Entscheidungsfindung 
im Einklang mit internationalen Standards entwickelt und umgesetzt werden. 

 
16. Um sicherzustellen, dass Kandidaten mit Behinderungen gleiche Kampagnenchancen haben, 

sollte die Bereitstellung finanzieller Unterstützung zur Reduzierung behinderungsbedingter 
Kosten in Betracht gezogen werden. Solche Ausgaben könnten durch Versicherungen oder 
öffentliche Subventionen für Parteien, die ihre Inklusivität nachweisen, oder durch einen 
speziellen öffentlichen Fonds gedeckt werden. 

 
17. Die Behörden und andere relevante Interessengruppen sollten barrierefreie 

Wählerbildungsmaterialien bereitstellen, einschließlich Anweisungen zur Internetabstimmung 
in Formaten, die für Menschen mit Behinderungen zugänglich sind, 
Gebärdensprachübersetzung und Texte in einfacher Sprache. 

 
Wählen, Auszählung und Zusammenfassung der Wahlergebnisse 
 
18. Um das Vertrauen der Wählerschaft in die Integrität der Wahlergebnisse zu erhalten, sollten 

die Behörden umfassende Tests der Abstimmungs-, Zähl- und Tabellierungssysteme 
durchführen und die Koordinierung der Ergebnisse mit den kantonalen Verwaltungen lange vor 
den Wahlen sicherstellen. 
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ANHANG: ENDGÜLTIGE WAHLERGEBNISSE 
 
NATIONALRAT93 

Parteien 
SITZE 

Frauen Männer Gesamt 
1 Schweizerische Volkspartei (SVP) 12 50 62 
2 Sozialdemokratische Partei (SP) 24 17 41 
3 Die Mitte 9 20 29 
4 FDP.Die Liberalen 12 16 28 
5 Grüne Partei 13 10 23 
6 Grünliberale Partei (GLP) 7 3 10 
7 Evangelische Volkspartei (EVP - 2 2 

8 Eidgenössisch-Demokratische Union 
(EDU)) - 2 2 

9 Partei der Arbeit/Solidarité (PdA/Sol) - - - 
10 Lega: Lega dei Ticinesi - 1 1 
11 Genfer Bürgerbewegung (MCG) - 2 2 

12 Feministische und grün-alternative 
Gruppen (FGA)) - - - 

13 Christlichsoziale Partei (CSP) - - - 
14 Schweizer Demokraten (SD) - - - 
15 Andere - - - 

 Gesamt 77 123 200 
     

 
  Prozent 
Gesamtzahl der Wähler auf den 
Wählerlisten 

5,583,221   

Anzahl der Wähler, die abgestimmt 
haben 

2,604,984 46.6 

Anzahl der gültig abgegebenen 
Stimmen 

2,554,482   

Anzahl der ungültig abgegebenen 
Stimmen 

50,502  1.9 

 
Ständerat94 

Parteien 
Sitze 

Frauen Männer Gesamt 
 

Die Mitte 6 9 14 
FDP. Die Liberalen 2 9 11 
Schweizerische Volkspartei (SVP) 1 5 6 
Sozialdemokratische Partei (SP) 4 5 9 
Grüne Partei 2 1 3 
Grünliberale Partei (GLP) 1 0 1 
MCR: Mouvement Citoyens Genevois  0 1 1 
 16 30 45 

 
93  Siehe dazu Wahlergebnisse für den Nationalrat und die Sitzverteilung. 
94  Siehe dazu Wahlergebnisse für den Ständerat; Stichwahlen wurden am 12. und 19. November in neun Kantonen 

abgehalten. 

https://www.elections.admin.ch/en/ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/catalogues-databases/definitions.assetdetail.27285175.html
https://www.elections.admin.ch/en/ch/standerat/


 

 

ÜBER ODIHR 
 
Das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR) ist die zentrale Institution der 
OSZE, um die teilnehmenden Staaten dabei zu unterstützen, „die uneingeschränkte Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu gewährleisten, den Rechtsstaat zu wahren, die Prinzipien der 
Demokratie zu fördern und (…) demokratische Institutionen aufzubauen, zu stärken und zu schützen 
sowie Toleranz in der gesamten Gesellschaft zu fördern“ (Helsinki-Gipfeldokument von 1992). Dies 
wird als die menschliche Dimension der OSZE bezeichnet. 
 
Das ODIHR mit Sitz in Warschau (Polen) wurde auf dem Pariser Gipfel 1990 als Büro für freie Wahlen 
geschaffen und nahm im Mai 1991 seine Tätigkeit auf. Ein Jahr später wurde der Name des Büros 
geändert, um ein erweitertes Mandat zur Förderung der Menschenrechte und der Demokratisierung 
widerzuspiegeln. Heute beschäftigt das ODIHR über 150 Mitarbeiter. 
 
Das ODIHR ist die führende Agentur in Europa im Bereich der Wahlbeobachtung. Jedes Jahr 
koordiniert und organisiert es die Entsendung von Tausenden von Beobachtern, um zu beurteilen, ob 
Wahlen in der OSZE-Region im Einklang mit den OSZE-Verpflichtungen, anderen internationalen 
Verpflichtungen und Standards für demokratische Wahlen sowie mit nationalen Gesetzen durchgeführt 
werden. Seine einzigartige Methodik bietet einen tiefen Einblick in den gesamten Wahlprozess. Durch 
Unterstützungsprojekte hilft das ODIHR den teilnehmenden Staaten, ihren Wahlrahmen zu verbessern. 
 
Die Demokratisierungsaktivitäten des Büros umfassen Rechtsstaatlichkeit, gesetzgeberische 
Unterstützung, demokratische Regierungsführung, Migration und Bewegungsfreiheit sowie 
Geschlechtergleichstellung. Das ODIHR führt jährlich eine Reihe gezielter Hilfsprogramme durch, die 
darauf abzielen, demokratische Strukturen zu entwickeln. 
 
Das ODIHR unterstützt die teilnehmenden Staaten auch dabei, ihre Verpflichtungen zur Förderung und 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Einklang mit den OSZE-Verpflichtungen 
im Bereich der menschlichen Dimension zu erfüllen. Dies wird durch die Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Partnern erreicht, um Kooperationen zu fördern, Kapazitäten aufzubauen und 
Fachwissen in thematischen Bereichen bereitzustellen, einschließlich Menschenrechte im Kampf gegen 
Terrorismus, Verbesserung des Menschenrechtsschutzes von Opfern des Menschenhandels, 
Menschenrechtsbildung und -schulung, Menschenrechtsüberwachung und -berichterstattung sowie 
Rechte und Sicherheit von Frauen. 
 
Im Bereich Toleranz und Nichtdiskriminierung unterstützt das ODIHR die teilnehmenden Staaten 
dabei, ihre Reaktion auf Hassverbrechen und Vorfälle von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, 
Antisemitismus und anderen Formen der Intoleranz zu verstärken. Die Aktivitäten des ODIHR im 
Zusammenhang mit Toleranz und Nichtdiskriminierung konzentrieren sich auf die folgenden Bereiche: 
Gesetzgebung; Ausbildung der Strafverfolgungsbehörden; Überwachung, Berichterstattung und 
Nachverfolgung von Reaktionen auf hassmotivierte Verbrechen und Vorfälle sowie Bildungsaktivitäten 
zur Förderung von Toleranz, Respekt und gegenseitigem Verständnis. 
 
Das ODIHR berät die teilnehmenden Staaten zu ihren Politiken in Bezug auf Roma und Sinti. Es 
fördert den Kapazitätsaufbau und die Vernetzung innerhalb der Roma- und Sinti-Gemeinschaften und 
ermutigt die Teilnahme von Roma- und Sinti-Vertretern in politischen Entscheidungsgremien. 
 
Alle Aktivitäten des ODIHR werden in enger Koordination und Zusammenarbeit mit den OSZE-
Teilnehmerstaaten, den OSZE-Institutionen und Feldoperationen sowie mit anderen internationalen 
Organisationen durchgeführt. 
 
Mehr Informationen sind auf der Website von ODIHR zu finden (www.osce.org/odihr). 

http://www.osce.org/odihr

